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Rechtsassessor Dr. Matthias Gehm,  
Dozent an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung  
bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung  

gemäß § 25 f UStG

Übersicht

Aktueller Anlass:  § 25 f UStG wurde durch das JStG 
2019 v. 12.12.2019 (BGBl 2019 I, S. 2451) mit Wirkung 
ab 1.1.2020 ins UStG eingefügt. Die Norm integriert 
 dabei insbesondere Rechtsprechung des EuGH im Zu-
sammenhang mit betrügerischen Ketten- und Karussell-
geschäften ins UStG, geht aber darüber auch hinaus. Das 
BMF hat mit Schreiben v. 15.6.2022 – III C 5 – S 7429-
b/21/10003 :001 = SIS 22 10 35, BStBl 2022 I,  
S. 1001 ausführlich zu dieser Vorschrift durch eine 
  Er gänzung des UStAE Stellung genommen, was unter-
streicht,  welche Bedeutung die Finanzverwaltung  
§ 25 f UStG beimisst. Durch das JStG 2020 v. 21.12.2020  
(BGBl 2020 I, S. 3096) hat mit Wirkung ab 1.7.2021  
§ 25 f UStG eine redaktionelle Anpassung im Zuge der 
Integrierung der Vorschrift des § 26 b UStG, auf die  
§ 25 f UStG Bezug nahm, in § 26 a Abs. 1 UStG erfahren.

Handlungsbedarf:  Die steuerliche Beratung muss die 
Risiken, die sich aus § 25 f UStG ergeben, insbesondere, 
was die Versagung des Vorsteuerabzug anbelangt, 
 berücksichtigen.

Handlungszeitraum:  § 25 f UStG ist gemäß § 27 
Abs. 30 UStG erstmals für Voranmeldungs- und Be-
steuerungszeiträume anzuwenden, welche nach dem 
31.12.2019 enden.

1. Einfluss der Rechtsprechung des EuGH

Da der Gesetzgeber ausdrücklich auf die Rechtsprechung des EuGH 
Bezug nimmt (BT-Drucks. 19/13436, S. 160), ist diese Judikatur kurz 
zu beleuchten, denn sie und hierauf aufbauende Rechtsprechung des 
BFH, der FG und des BGH sind somit auch bei der Auslegung des 
§ 25 f UStG heranzuziehen (Wäger, UR 2020, S. 45, 55). Dies gilt 
umso mehr, da es bisher kaum aktuelle Rechtsprechung zu § 25 f 
UStG selbst gibt. Folglich wird im Beitrag vornehmlich auf Rechtspre-
chung Bezug genommen, die sich zu der Rechtslage vor In-Kraft-Tre-
ten des § 25 f UStG äußert. Dabei sei aber angemerkt, dass § 25 f 
UStG keine direkte Grundlage in der MwStSystRL findet (Wäger, 
UR 2020, S. 45, 56).

Der EuGH hatte sich mehrfach dazu geäußert, dass derjenige, der 
um seine Einbindung in ein Mehrwertsteuerbetrugssystem weiß bzw. 
dies wissen muss, sein Recht auf den Vorsteuerabzug auch dann ver-
liert, wenn seine Eingangs- und Ausgangsumsätze selbst nicht be-
trugsbelastet sind (EuGH, Urt. v. 12.1.2006 – C-354/03, C-355/03 
und C-484/03, „Optigen Ltd. u.a.“ = SIS 06 07 07, DB 2006, S. 316; 
EuGH, Urt. v. 6.7.2006 – C-439/04, C-440/04, „Kittel und Recolta 
Recycling“ = SIS 06 33 36, DStR 2006, S. 1274; EuGH, Urt. v. 
6.12.2012 – C-285/11, „Bonik“ = SIS 13 07 66, MwStR 2013, 
S.  37; EuGH, Urt. v. 11.1.2024 – C-537/22, „Global Ink Trade“ = 
SIS 24 00 89, MwStR 2024, S. 261). Betrug meint in diesem Kontext 
nicht einen solchen nach deutschem Strafrecht (§ 263 StGB), son-
dern ist ein eigener europarechtlicher Begriff, bei dem allein die 
Nichtzahlung von Umsatzsteuer nicht genügt, sondern unrichtige 
oder unvollständige bzw. unterlassene Angaben vorliegen müssen, 
was Deutschland anbelangt, eine Steuerhinterziehung i.S.v. § 370 
AO verwirklicht sein muss (BFH, Beschl. v. 3.7.2019 – XI B 17/19 = 
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Erfordernis eines Änderungsantrags zur Ver- 
meidung widerstreitender Steuerfestsetzung  
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 Steuerbescheids durch die Organgesell- 
schaft (BFH) SIS 24 17 94
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SIS 19 15 77, BFH/NV 2019, S. 1351; EuGH, Urt. v. 15.9.2022 – 
C-227/21, „HA-EN“ = SIS 22 16 23, MwStR 2022, S. 802; EuGH, 
Urt. v. 2.5.2018 – C-574/15, „Scialdone“ = SIS 18 06 55, MwStR 
2018, S. 791; in diesem Zusammenhang kann auch RL 2017/1371/
EU herangezogen werden).

Betrachtet man sich hingegen § 25 f Abs. 1 UStG, so genügt die bloße 
Nichtzahlung der Umsatzsteuer bei Fälligkeit gemäß § 26 a Abs. 1 
UStG (bis 30.6.2021: § 26 b UStG), weshalb sich die Frage stellt, in-
wiefern § 25 f UStG unionsrechtskonform ist (Reiß, UR 2020, S. 408, 
414). Insofern gilt nämlich, wie erwähnt, dass § 25 f UStG im Sinne 
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH auszulegen ist (vgl. hierzu 
Gehm in Küffner/Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 24 m.w.N.).

Nach teilweise vertretener Meinung sei § 25 f UStG so zu lesen, dass 
nur die betrügerische Nichtentrichtung der Umsatzsteuer erfasst wäre 
(Widmann in Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG Komm., § 25 f, 
Stand: 27.6.2024, Rn. 26). Die Finanzverwaltung sieht hier naturge-
mäß aber keine Probleme (Abschn. 25 f. Abs. 2 S. 1 UStAE). In diesem 
Kontext sollte man sich m.E. also im Vorfeld vorsichtig verhalten. Ist 
es aber bereits zu einem entsprechenden Sachverhalt gekommen, 
sollte man gegenüber der Finanzverwaltung und sodann im finanzge-
richtlichen Verfahren auf diese Diskrepanz zur Rechtsprechung des 
EuGH hinweisen.

In Folgendem ist, wenn auf ein betrügerisches Umsatzsteuersystem ab-
gehoben wird, stets zu beachten, dass die Finanzverwaltung hierun-
ter auch die Begehung von Taten nach § 26 a Abs. 1 (bis 30.6.2021: 
§ 26 b UStG) und § 26 c UStG versteht.

§ 25 f UStG greift auch die Rechtsprechung des EuGH in Sachen 
„Italmoda“ auf, die nicht nur den Vorsteuerabzug in den benannten 
Fällen entfallen lässt, sondern jegliche Form der Steuerbefreiung und 
zwar ungeachtet der Tatsache, dass die Steuerhinterziehung in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem begangen wurde, in dem diese 
Rechte beansprucht werden, und dass der Steuerpflichtige in letzte-
rem Mitgliedstaat die in den nationalen Rechtsvorschriften vorgese-
henen formalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser 
Rechte erfüllt hat (EuGH, Urt. v. 18.12.2014 – C-131/13, C-163/13 
und C-164/13 = SIS 15 00 09, DStRE 2015, S. 443).

2.  Zweck und Reichweite der Regelung  
des § 25 f UStG

§ 25 f UStG dient der Missbrauchsbekämpfung insbesondere im Zu-
sammenhang mit betrügerischen Ketten- und Karussellgeschäften. 
Dieses Anliegen verfolgte bereits die Haftungsregelung des § 25 d 
UStG (Gehm, StBp 2019, S. 243), die sich aber in der Praxis als we-
nig effizient erwiesen hatte (BT-Drucks. 19/13435, S.  160; Gram-
beck, MwStR 2019, S. 438, 444; Gehm in Hartmann/Metzenmacher, 
UStG Komm., Stand 1/2024, § 25 d, Rn. 1, 10), weshalb sie gleich-
zeitig mit dem In-Kraft-Treten von §  25 f UStG vom Gesetzgeber 
kassiert wurde (Heidner in Bunjes, UStG Komm., 23. Aufl. 2024, 
§ 25 f, Rn. 2). Für Voranmeldungs- und Besteuerungszeiträume bis 
einschließlich 31.12.2019 gilt jedoch § 25 d UStG weiter (Brandl in 
Bunjes, UStG Komm., 23. Aufl. 2024, § 25 d, Rn. 1; Gehm, UStDD 
2023/17, S. 21).
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§ 25 f UStG bezieht sich nicht nur auf innergemeinschaftliche Liefe-
rungen, sondern schließt auch Liefervorgänge im Inland ein. Nicht 
von § 25 f UStG sind jedoch Ausfuhrlieferungen in Drittländer erfasst 
(Brandl in Bunjes, UStG Komm., 23. Aufl. 2024, § 25 d, Rn. 5; Lipp-
ross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. I und II.2.b); Gehm in Küffner/
Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 42; BFH, Urt. v. 12.3.2020 – 
V R 20/19 = SIS 20 09 49, BStBl 2020 II, S. 608). Von § 25 f UStG 
soll auch wegen der Regelung des § 370 Abs. 6 S. 2 AO die Hinterzie-
hung EU-ausländischer Umsatzsteuer erfasst sein, da jedoch § 26 a 
Abs. 1 (bis 30.6.2021: § 26 b) und 26 c UStG keinen entsprechenden 
Auslandsbezug besitzen, ist die Nichtzahlung EU-ausländischer Um-
satzsteuer nicht von § 25 f UStG umfasst (Lippross/Janzen, NWB 
VAAAJ-18069, Tz. II. 1. c). Auch soll von § 25 f UStG der Vorsteuerab-
zug von Einfuhrlieferungen aus Drittstaaten nicht erfasst sein (Gehm 
in Küffner/Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 43 – strittig).

Ansonsten ordnet § 25 f Abs. 1 UStG nicht nur die Versagung des Vor-
steuerabzugs, sondern auch der Steuerfreiheit der innergemeinschaft-
lichen Lieferung an, wenn der Unternehmer, der dies geltend macht, 
wusste bzw. wissen musste, dass er sich mit seiner Eingangs- bzw. 
Ausgangsleistung an einem Umsatz beteiligte, bei welchem auf einer 
vorgehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe eine Umsatzsteuerhin-
terziehung nach § 370 AO oder eine Schädigung des Umsatzsteuer-
aufkommens gemäß § 26 b (ab 1.7.2021: § 26 a Abs. 1), § 26 c UStG 
begangen wurde.

Selbst wenn § 25 f UStG Rechtsprechung des EuGH übernimmt, sah 
der Gesetzgeber eine eigene Regelung für notwendig an, und zwar 
zum einen, dass sich die eigene Finanzverwaltung insoweit europa-
rechtskonform verhält und zum anderen unter Beachtung des Be-
stimmtheitsgrundsatzes, um gegenüber dem Steuerpflichtigen Rechts-
sicherheit zu erzeugen und ihn entsprechend auch seinerseits zum 
europarechtskonformen Verhalten zu ermahnen (BT-Drucks. 19/ 
13436, S. 160 f.). Von der persönlichen Reichweite werden nur Unter-
nehmer erfasst, die vorsteuerabzugsberechtigt sind und deren inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen steuerbefreit sind, somit fallen 
Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG und pauschalierende Landwirte 
nach § 24 UStG aus dem Anwendungsbereich des § 25 f UStG heraus 
(Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. II.1a). Erfasst werden aber 
juristischen Personen nach § 2 b UStG (Widmann in Schwarz/
Widmann/ Radeisen, UStG Komm., § 25 f, Stand: 27.6.2024, Rn. 17).

3. Adressat der Regelung

Teilweise wird aus der Formulierung „ist Folgendes zu versagen“ in 
§ 25 f Abs. 1 UStG der Schluss gezogen, dass sich § 25 f UStG an die 
Finanzverwaltung als Adressat wendet, so dass der Unternehmer nicht 
gehindert wäre, die Vorsteuer bzw. Steuerbefreiung der innergemein-
schaftlichen Lieferung geltend zu machen und es an der Finanzverwal-
tung läge, dies zu verweigern (Widmann, UR 2020, S. 633, 635 f.; Lip-
pross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. II.2). Diese Sichtweise ist m.E. 
sehr problematisch, da aufbauend auf der Rechtsprechung des EuGH 
es vor der Regelung des § 25 f UStG als Steuerhinterziehung betrach-
tet wurde, wenn in entsprechenden Fällen die Vorsteuer bzw. Steuer-
freiheit geltend gemacht wurde (vgl. etwa BGH, Beschl. v. 17.9. 2019 – 
1 StR 240/19 = SIS 20 06 29, NStZ 2020, S. 172 für Vorsteuerab-
zug). Wie dargestellt, muss sich § 25 f UStG aber an der Rechtspre-
chung des EuGH messen lassen.

4. Objektiver Tatbestand

§ 25 f Abs. 1 UStG knüpft an Eingangs- bzw. Ausgangsleistungen des 
Unternehmers an, wobei es sich um Lieferungen oder sonstige Leis-
tungen handeln kann. Die Eingangsleistung muss tatsächlich erbracht 
werden, denn ist dies nicht der Fall, so scheidet bereits der Vorsteuer-
abzug ohne den Rückgriff auf § 25 f UStG aus. Dass der vorgebliche 
Leistungserbringer und Rechnungsaussteller nach § 14 c Abs. 2 UStG 
für zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer einzustehen hat, stellt 
nämlich keine für den Vorsteuerabzug erforderliche gesetzlich ge-
schuldete Steuer dar (Hammerl/Newe, NWB 2022, S. 2757, 2762).

Weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des §  25 f UStG ist, 
dass eine Leistungsidentität zwischen dem Leistungsbezug respektive 
der Leistungserbringung des Unternehmers und der betrugsbehafte-
ten Leistung auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatz-
stufe gegeben ist (Hammerl/Newe, NWB 2022, S. 2757, 2761 f.). 
D.h., der Umsatz auf der Vorstufe muss in den Eingangsumsatz des 
von § 25 f UStG betroffenen Unternehmers direkt eingeflossen sein. 
Wenn beispielsweise auf einer Vorstufe 100 Stück einer Ware gelie-
fert werden, hinsichtlich derer eine Umsatzsteuerhinterziehung be-
gangen wurde, und ein Unternehmer erwirbt später 50 Stück dieser 
Ware, so kann ihm die Vorsteuer unter den näheren Voraussetzungen 
des § 25 f Abs. 1 Nr. 2 UStG nur versagt werden, soweit diese auf die 
50 Stück entfällt, die in seinem Eingangsumsatz Niederschlag gefun-
den haben. Dass der Steuerschaden in der Lieferkette ggf. höher ist, 
ist nicht von Relevanz.

Derjenige Unternehmer, der Vorsteuer oder die Steuerfreiheit der in-
nergemeinschaftlichen Lieferung geltend macht, muss an einem Um-
satz beteiligt sein, hinsichtlich dessen auf einer vorhergehenden oder 
nachfolgenden Umsatzstufe gemäß § 370 AO Umsatzsteuer hinter-
zogen wurde oder eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens 
nach §§ 26 a Abs. 1, 26 c UStG (bis 30.6.2021: §§ 26 b, 26 c UStG) 
vorliegt. Dabei ist der Begriff der Beteiligung nicht im strafrechtlichen 
Sinne als Mittäterschaft bzw. Teilnehmerschaft (Gehilfe oder Anstif-
ter) zu verstehen. Vielmehr genügt eine bloße Einbindung in eine 
entsprechend bemakelte Umsatzkette. Der objektive Tatbestand ver-
langt somit nicht, dass der Unternehmer selbst aktiv bei den diesbe-
züglichen Taten tätig geworden ist, dies ergibt sich aus der Recht-
sprechung des EuGH zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs (EuGH, 
Urt. v. 1.12.2022 – C-512/21, „Aquila Part Prod Com“ = SIS 22 20 97, 
MwStR 2023, S. 174; EuGH, Beschl. v. 14.4.2021 – C-108/20, 
„Finanzamt Wilmersdorf“ = SIS 21 08 30, DStR 2021, S. 1477).

Die eigene Steuerhinterziehung des Unternehmers fällt nach teilweise 
vertretener Meinung sogar gar nicht in den Anwendungsbereich des 
§ 25 f UStG, zumindest wenn diese nur darin besteht, eigene Aus-
gangsumsätze zu verschweigen (Brandl in Bunjes, UStG Komm., 
23.  Aufl. 2024, §  25 d, Rn.  11; Gehm in Küffner/Zugmaier, Stand: 
1.7.2024, § 25 f, Rn. 8/1 und 20 m.w.N. mit umfassenden Ausführun-
gen zum Meinungsstand; BGH, Urt. v. 14.10.2020 – 1 StR 213/19 = 
SIS 21 12 68, NZWiSt 2021, S. 275; a.A. Grommes, UR 2023, S. 433, 
434 sowie Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. II. 1. d)). Folglich 
reicht es aus, wenn ein Glied in der Umsatzkette Umsatzsteuer hinter-
zogen hat bzw. einen nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzug erlangt 
hat (§ 370 AO) bzw. Umsatzsteuer nicht gemäß §§ 26 a Abs. 1, 26 c 
UStG (bis 30.6.2021: §§ 26 b, 26 c UStG) rechtzeitig gezahlt wurde 
(Abschn. 25 f.1. Abs. 2 S. 1 UStAE). Die entsprechenden Taten müssen 
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vom objektiven wie vom subjektiven Tatbestand her erfüllt sein (Ab-
schn. 25 f.1. Abs. 3 S. 1 UStAE). Bei § 26 a Abs. 1 UStG (bis 30.6. 2021: 
§ 26 b UStG) handelt es sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit, 
allerdings kann auch diese Tat nur vorsätzlich nach § 10 OWiG 
begangen werden.

Die Finanzverwaltung lässt es somit ausreichen, dass entsprechende 
Taten auf irgendeiner Stufe der Leistungskette vom objektiven wie 
vom subjektiven Tatbestand her begangen worden sind, es muss also 
nicht die unmittelbar dem Eingangsumsatz vorausgehende oder un-
mittelbar dem Ausgangsumsatz folgende Umsatzstufe betroffen sein 
(Abschn. 25 f.1. Abs. 3 S. 1 UStAE). Es wird aber in diesem Zusam-
menhang als kritisch betrachtet, dass eine entsprechende Tat auf ei-
ner nachfolgenden Umsatzstufe ausreicht, denn um solche Taten 
könne der Unternehmer nur schwer wissen bzw. es könne hier nur 
schwer von einem entsprechenden Wissen-Müssen auszugehen sein 
(Grötzsch, NStZ 2021, S.  303, 304). Allerdings spricht der Wortlaut 
der Regelung des § 25 f Abs. 1 UStG für die Sichtweise der Finanz-
verwaltung. Das Korrektiv ist dann m.E. auf der subjektiven Tatbe-
standsebene des § 25 f UStG vorzunehmen. Teilweise werden auch 
Einschränkungen unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gefordert, 
so dass weit entfernte entsprechend belastete Umsatzstufen nicht die 
Anwendbarkeit von § 25 f UStG eröffnen würden, andererseits darf 
aber § 25 f UStG nicht allein durch die Einschaltung entsprechender 
Zwischenglieder (Buffer) in der Umsatzkette ausgehebelt werden 
(Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. I und II.1.d).

Da die Finanzverwaltung es ausreichen lässt, dass auf irgendeiner 
dem eigenen Eingangs- bzw. Ausgangsumsatz des Unternehmers vor-
angehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe entsprechende Taten 
verwirklicht wurden, können die durch § 25 f UStG vorgesehenen Ver-
sagungen bei mehreren sich in der Kette befindenden Unternehmern 
erfolgen (Abschn. 25 f.1. Abs. 6 S. 3 UStAE). Diese Rechtsauffassung 
wird wiederum vom Wortlaut des §  25 f Abs.  1 UStG getragen, es 
stellt sich aber auch hier die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Der 
EuGH sieht insofern aber wiederum keine Probleme (EuGH, Urt. v. 
24.11.2022 – C-596/21, „A/FA M“ = SIS 22 20 98, MwStR 2023, 
S. 87; vgl. zum Problem eingehend Gehm in Küffner/Zugmaier, Stand: 
1.7.2024, § 25 f, Rn. 40).

Was ab 1.7.2021 den Verweis auf die Regelung des § 26 a UStG an-
belangt, so kann, da § 25 f Abs. 1 UStG weiterhin auf die „Schädi-
gung des Umsatzsteueraufkommens“ abstellt, die Norm m.E. ledig-
lich derart verstanden werden, dass der Gesetzgeber nur den § 26 a 
Abs. 1 UStG, der die bis 30.6.2021 geltende Regelung des § 26 b 
UStG (Schädigung des Umsatzsteueraufkommens) aufnimmt, hiermit 
in Bezug nehmen wollte. Denn es handelte sich insoweit nur um eine 
redaktionelle Anpassung. Die anderen in § 26 a UStG beinhalteten 
Bußgeldtatbestände sind somit außen vor zu lassen (Gehm in Küffner/ 
Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 23/1).

Dass es sehr fraglich ist, ob die Einbeziehung der Nichtzahlung der 
Umsatzsteuer in § 25 f Abs. 1 UStG europarechtskonform ist, wurde 
bereits unter Punkt 1. erwähnt.

Da es im Hinblick auf die Versagung des Vorsteuerabzugs vor der Re-
gelung des § 25 f UStG erforderlich gewesen ist, dass es in der Leis-
tungskette zu einer tatsächlichen und nicht nur vorübergehenden 
Steuerhinterziehung gekommen ist (FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 

15.11.2018 – 7 K 7196/15 = SIS 18 21 75, EFG 2015, S. 211), wird 
es meines Erachtens auch im Hinblick auf § 25 f UStG nicht ausrei-
chen, dass lediglich eine vorübergehende Steuerhinterziehung oder 
eine vorübergehende Schädigung des Umsatzsteueraufkommens vor-
liegt. Auch reichen daher m.E. entsprechende versuchte Steuerhinter-
ziehungen nicht aus. Letzteres könnte man ggf. auch aus dem Wort-
laut des § 25 f Abs. 1 UStG herleiten, dass entsprechende Taten 
„begangen“ worden sein müssen. Indes schließt der Terminus der Tat-
begehung nicht den Versuch aus.

Die Finanzverwaltung stellt klar, dass eine strafrechtliche oder buß-
geldrechtliche Ahndung entsprechender Taten keine Voraussetzung 
für das Greifen von § 25 f UStG ist (Abschn. 25 f.1. Abs. 3 S. 2 und 
3 UStG). Dies ist insofern richtig, weil es sich bei § 25 f UStG um 
keine strafrechtliche bzw. bußgeldrechtliche Sanktionsnorm handelt.

5. Subjektiver Tatbestand

§ 25 f Abs. 1 UStG erfordert als subjektives Element, dass der Unter-
nehmer um seine Einbindung durch seinen Eingangs- oder Ausgangs-
umsatz in eine Umsatzsteuerkette, in welcher Umsatzsteuer nach 
§ 370 AO hinterzogen oder das Umsatzsteueraufkommen nach 
§§ 26 a Abs. 1, 26 c UStG (bis 30.6.2021: §§ 26 b, 26 c UStG) ge-
schädigt wurde, wusste oder wissen musste. Wissen bedeutet da-
bei positive Kenntnis, wobei Eventualvorsatz ausreichend ist.

Ungeklärt ist beim Wissen-Müssen, ob einfache Fahrlässigkeit hier 
ausreicht oder wie bei § 378 AO Leichtfertigkeit als gesteigerte Fahr-
lässigkeitsform (grobe Fahrlässigkeit) erforderlich ist (Brandl in Bunjes, 
UStG Komm., 23. Aufl. 2024, § 25 d, Rn. 10). Allein die Kenntnis von 
steuerstrafrechtlichen Ermittlungen wird insofern ebenso wenig wie 
das allgemeine Bewusstsein, dass die einschlägige Branche anfällig 
für diesbezügliche Taten ist, ausreichen (ausführlich hierzu Gehm in 
Küffner/Zugmaier, Stand: 1.7.2024, §  25 f, Rn.  28 ff. m.w.N.). Teil-
weise wird für das subjektive Tatbestandsmerkmal des Wissen-Müs-
sens dabei der Sorgfaltsmaßstab eines ordentlichen Kaufmanns – 
§ 347 HGB – bemüht (Grommes, UR 2023, S. 433, 434; Lippross/
Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. II.1. e)).

Letztlich wird in der Praxis von gewissen objektiven Umständen auf 
das subjektive Element geschlossen, so dass es bei solchen Indizien zu 
einer Beweislastumkehr derart kommt, dass der Unternehmer, der die 
Vorsteuer bzw. Steuerbefreiung geltend macht, ihn entlastende Um-
stände vortragen muss, um § 25 f UStG zu entgehen (Brandl in Bun-
jes, UStG Komm., 23. Aufl. 2024, § 25 d, Rn. 9). Allerdings verbleibt 
vom Grundsatz her die diesbezügliche Beweislast beim Finanzamt 
(Abschn. 25 f.1. Abs. 6 S. 1 UStAE). D.h. das Finanzamt hat insofern 
die objektiven Umstände zu beweisen (EuGH Urt. v. 11.1.2024 – 
C-537/22, „Global Ink Trade“ = SIS 24 00 89, MwStR 2024, S. 261). 
Kein objektives diesbezügliches Kriterium ist es aber, wenn das Fi-
nanzamt lediglich nachweisen kann, dass sich die an der Umsatzkette 
Beteiligten kannten (EuGH, Urt. v. 1.12.2022 – C-512/21, „Aquila 
Part Prod Com“ = SIS 22 20 97, MwStR 2023, S. 174).

Was solche objektiven Anhaltspunkte sind, hat die Finanzverwaltung 
in einer nicht abschließenden Aufzählung in Abschn. 25 f.1. Abs. 5 
UStAE näher dargelegt (z.B. unüblich niedrige Preise, Vorfinanzierung 
des Kaufs durch Dritte, unübliche Barzahlung, Mehrfachdurchläufe 
der Ware, nicht gegebene Erreichbarkeit des Geschäftspartners, Auf-
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treten von Branchenfremden, etc.). In der Praxis sollte der Steuerbera-
ter seine Mandanten entsprechend sensibilisieren. Ggf. ist bei diesbe-
züglichen Anhaltspunkten vom Geschäft ganz Abstand zu nehmen 
(Hessisches FG, Urt. v. 10.12.2020 – 1 K 1263/17 = SIS 21 09 13, 
UStDD 2021/17, S. 7 mit Anmerk. Gehm; Abschn. 25 f.1. Abs. 4 S. 4 
UStAE).

Zu solchen Umständen gehört aber nicht, wenn der Unternehmer le-
diglich weiß, dass sich ein Zulieferer in finanziellen Schwierigkeiten 
befindet (Grommes, UR 2023, S. 433, 434 f; Widmann in Schwarz/
Widmann/Radeisen, UStG Komm., § 25 f, Stand: 27.6.2024, Rn. 26), 
denn nach der Rechtsprechung des EuGH ist der Vorsteuerabzug 
grundsätzlich unabhängig davon gegeben, ob auf einer vorhergehen-
den oder nachfolgenden Umsatzstufe die Umsatzsteuer entrichtet 
wird (EuGH, Urt. v. 12.1.2006 – C-354/03, C-355/03 und C-484/03, 
„Optigen Ltd. u.a.“  = SIS  06 07 07, DB 2006, S.  316; Wäger, UR 
2020, S. 45, 47; Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. II. 1. d) ab-
stellend darauf, dass § 26 a Abs. 1 UStG selbst voraussetzt, dass die 
Entrichtungspflicht möglich und zumutbar war). Auch ist es wie be-
reits dargelegt kein Betrug im umsatzsteuerlichen Sinn, wenn die 
Umsatzsteuer lediglich nicht gezahlt wird. Daraus ergibt sich wieder 
die unter Punkt 1. bereits geschilderte Ungereimtheit, dass die Schä-
digung des Umsatzsteueraufkommens den Anwendungsbereich des 
§ 25 f UStG eröffnet.

Liegen für ihn die dargelegten, erkennbar objektiven Anhaltspunkte 
für erwähnte Taten vor, muss der Unternehmer geeignete Maßnahmen 
ergreifen, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, wie 
z.B. Informationen zu den an der Umsatzkette beteiligten Personen 
einholen (beispielsweise durch Vorlage von Ausweispapieren), um ei-
ner entsprechenden Einbindung zu entgehen. Tut er dies nicht, ist von 
einem Wissen bzw. Wissen-Müssen um diese Taten auszugehen. Diese 
Maßnahmen sind für die Finanzverwaltung zu dokumentieren (Ab-
schn. 25 f.1. Abs. 4 UStAE; BFH, Beschl. v. 20.10.2021 – XI R 19/20 = 
SIS 22 04 70, BFH/NV 2022, S, 429; EuGH Urt. v. 11.1.2024 – 
C-537/22, „Global Ink Trade“ = SIS 24 00 89, MwStR 2024, S. 261; 
Hessisches FG, Beschl. v. 7.2.2022 – 1 V 1585/21 = SIS 22 18 63). 
Gerade bei der Aufnahme von neuen Geschäftsbeziehungen ist ex-
treme Vorsicht geboten (FG Nürnberg, Urt. v. 18.4.2023  – 2 K 
345/ 20 = SIS 23 09 83, UStDD 2023/14, S. 17 mit Anmerk. Gehm; 
Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. IV.).

Es stellt sich aber im Zusammenhang mit dem vom Unternehmer zu 
ergreifenden Maßnahmen auch die Frage nach der Verhältnismäßig-
keit, insofern ist es m.E. kritisch zu sehen, dass teilweise gefordert 
wird, der Unternehmer müsse sich ggf. über die gesamte Kette infor-
mieren (so Hammerl/Newe, NWB 2022, S.  2757, 2764 f.). Dies ist 
m.E. schon deshalb fragwürdig, weil ja § 25 f Abs. 1 UStG auch auf 
nachfolgende Umsätze abhebt, aber oft steht ja noch gar nicht bei 
Erbringung der Eingangs- oder Ausgangsleistung fest, wo die Um-
satzkette ihr Ende findet. Auch muss man bedenken, dass es nicht 
Aufgabe des Unternehmers ist, den Sachverhalt aufzuklären, wie dies 
der Finanzverwaltung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Er-
mächtigungsnormen möglich ist (FG Münster, Urt. v. 5.12.2019 – 5 K 
2886/17 U = SIS 19 21 35; Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, 
Tz. II.1.f)). Was dieses subjektive Tatbestandselement anbelangt, so 
ist bei juristischen Personen auf deren Vertreter respektive deren 
sonstiges entsprechend befasstes Personal analog § 166 BGB abzu-

stellen – letzteres gilt über den Bereich von juristischen Personen hin-
aus (Abschn. 25 f.1. Abs. 2 S. 2 UStAE; Jansen, UStB 2023, S. 186; 
BGH, Urt. v. 15.5.2018 – 1 StR 159/17, wistra 2019, S. 63).

§ 25 f Abs. 1 UStG bleibt aber nebulös, was den Zeitpunkt des subjek-
tiven Elements anbelangt. Die Finanzverwaltung hebt auf den Zeit-
punkt des Leistungsbezuges bzw. der Leistungserbringung ab (Ab-
schn. 25 f.1. Abs. 6 S. 1 UStAE; so auch Lippross/Janzen, NWB 
VAAAJ-18069, Tz. II.1.e)). Dies ist zwar durch den Wortlaut der Rege-
lung gedeckt. Jedoch ist bei der Auslegung des § 25 f UStG, wie be-
reits erwähnt, auf die Rechtsprechung abzustellen, die als Blaupause 
für die Norm herangezogen wurde. So ist für den Vorsteuerabzug auf 
den Zeitpunkt des Bezuges der Eingangsleistung abzustellen (BGH, 
Beschl. v. 17.9.2019 – 1 StR 240/19 = SIS 20 06 29, NStZ 2020, 
S. 172; Widmann, UR 2020, S. 633, 634). Bei der Leistung von Vo-
rauszahlungen ist unter Berücksichtigung von Art. 167 und 165 MwSt-
SystRL sowie § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 UStG auf den Zeitpunkt der 
Zahlung, der dem der Lieferung vorgelagert ist, abzuheben. Betreffend 
die innergemeinschaftliche Lieferung ist fraglich, ob der Zeitpunkt der 
Lieferung oder der Voranmeldung maßgeblich ist (vgl. hierzu Gehm in 
Küffner/Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 36 m.w.N.).

6. Rechtsfolgen

Anders noch als die Haftungsnorm des § 25 d UStG sieht § 25 f UStG 
als zwingende Rechtsfolge, wenn der objektive und subjektive Tatbe-
stand der Regelung erfüllt ist, die Versagung des Vorsteuerabzugs so-
wie der Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung vor (Ab-
schn. 25.f. Abs. 2 S. 1 und Abs. 6 S. 1 und 2 UStAE; Grommes, UR 
2020, S. 135, 138). Durchzusetzen ist die Rechtsfolge im Festset-
zungsverfahren, wenn die Finanzverwaltung der Steueranmeldung 
nicht gemäß § 168 AO folgt. Wobei ein bereits vorgenommener Vor-
steuerabzug bzw. eine bereits gewährte Steuerbefreiung der innerge-
meinschaftlichen Lieferung nach § 164 Abs. 2 bzw. § 173 Abs. 1 und 
§ 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. c AO von der Finanzverwaltung rück-
gängig zu machen ist (Abschn. 25 f.1. Abs. 7 UStAE; Lippross/Janzen, 
NWB VAAAJ-18069, Tz. III).

Die in § 25 f Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 UStG vorgesehenen Rechtsfolgen 
sind kumulativ, so dass bei entsprechenden Konstellationen sowohl 
der Vorsteuerabzug als auch die Steuerfreiheit der innergemeinschaft-
lichen Lieferung versagt werden kann. In diesem Zusammenhang 
wird aber wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt (Grötsch, 
NStZ 2021, S. 303; Lippross/Janzen, NWB VAAAJ-18069, Tz. I). Aller-
dings streitet für die Kumulation die Rechtsprechung des EuGH insbe-
sondere in Sachen Italmoda (EuGH, Urt. v. 18.12.2014 – C-131/13, 
C-163/13 und C-164/13 = SIS 15 00 09, DStRE 2015, S. 443).

Die Versagung des Vorsteuerabzugs ist der Höhe nach aber nur inso-
weit zulässig, als feststeht, dass die entsprechenden Umsätze über-
haupt auf einer der Umsatzstufen in einen Umsatzsteuerbetrug in-
volviert waren (Hessisches FG, Urt. v. 10.12.2020 – 1 K 1263/17 = 
SIS 21 09 13). Selbiges gilt m.E. auch in Bezug auf die Steuerfreiheit 
der innergemeinschaftlichen Lieferung. Somit kann etwa das Finanz-
amt, wenn der Unternehmer A vom Unternehmer B am 1.3.01 
100 Stück einer Ware und am 20.3.01 weitere 50 Stück dieser Ware 
kauft, dem A nur bezüglich dieser 100 Stück den Vorsteuerabzug 
verwehren, wenn es lediglich hinsichtlich der am 1.3.01 gekauften 
Ware die Einbindung in einen Umsatzsteuerbetrug nachweist.
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6.1.  Versagung der Steuerfreiheit der inner-
gemeinschaftlichen Lieferung  
(§ 25 f Abs. 1 Nr. 1 UStG)

Sind die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 25 f 
Abs. 1 UStG erfüllt, so entfällt die Steuerbefreiung der innergemein-
schaftlichen Lieferung nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6 a UStG. Je-
doch ist in diesem Zusammenhang die Vertrauensschutzregelung des 
§ 6 a Abs. 4 S. 1 UStG zu beachten (Hammerl/Newe, NWB 2022, 
S. 2757, 2768). Ist solchermaßen die Steuerfreiheit der innergemein-
schaftlichen Lieferung versagt, soll grundsätzlich der liefernde Unter-
nehmer wieder berechtigt sein, Umsatzsteuer in seinen Rechnungen 
auszuweisen und der Rechnungsempfänger zum Vorsteuerabzug be-
fugt sein (Widmann, UR 2020, S. 633, 637). Allerdings wird oftmals 
wegen der weiteren Einbindung in ein Umsatzsteuerbetrugssystem 
der Vorsteuerabzug auch hier scheitern.

6.2.  Versagung des Vorsteuerabzugs  
(§ 25 f Abs. 1 Nr. 2 bis 4 UStG)

Liegen die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 25 
f Abs. 1 UStG vor, so ist der Vorsteuerabzug bezüglich Lieferungen 
und sonstiger Leistungen nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG versagt 
(§ 25 f Abs. 1 Nr. 2 UStG). Ebenfalls ist der Vorsteuerabzug aus inner-
gemeinschaftlichen Erwerben gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG (§ 25 f 
Abs. 11 Nr. 3 UStG) wie auch der Vorsteuerabzug für den Leistungs-
empfänger i.S.v. § 13 b UStG nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UStG (§ 25 f 
Abs. 1 Nr. 4 UStG) ausgeschlossen.

Der Vorsteuerabzug ist dabei vollständig zu versagen und nicht be-
grenzt durch den Steuerschaden in der Umsatzkette (EuGH, Urt. v. 
24.11.2022 – C-596/21, „A/FA M“ = SIS 22 20 98, MwStR 2023, 
S. 87; Abschn. 25 f.1. Abs. 6 S. 2 UStAE; vgl. eingehend zum Problem 
Gehm in Küffner/Zugmaier, Stand: 1.7.2024, § 25 f, Rn. 40). Entspre-
chendes gilt bei der Versagung der Steuerfreiheit der innergemein-
schaftlichen Lieferung nach § 25 f Abs. 1 Nr. 1 UStG (Abschn. 25 f.1. 
Abs. 6 S. 2 UStAE).

Ohne Belang ist für die Versagung des Vorsteuerabzugs, ob der Un-
ternehmer selbst einen Steuervorteil durch die Einbindung in ein Um-
satzsteuerbetrugssystem erlangt hatte (Jansen, UStB 2023, S. 186, 
187; EuGH, Urt. v. 1.12.2022 – C-512/21, „Aquila Part Prod Com“ = 
SIS 22 20 97, MwStR 2023, S. 174).

6.3.  Beschränkungen bei innergemeinschaftlichen 
Dreiecksgeschäften (§ 25 f Abs. 2 UStG)

Wenn die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 25 f 
Abs. 1 UStG erfüllt sind, so wird in einem innergemeinschaftlichen 
Dreiecksgeschäft der erste Abnehmer nicht von seiner Pflicht zur Ver-
steuerung seines innergemeinschaftlichen Erwerbs nach § 25 b Abs. 3 
UStG entbunden, auch entfällt der Vorsteuerabzug des letzten Abneh-
mers gemäß § 25 b Abs. 5 UStG, der die Steuer für die Lieferung an 
sich schuldet (Abschn. 25 f.2. Abs. 1 und 2 UStAE; Lippross/Janzen, 
NWB VAAAJ-18069, Tz. I und II.2.c)).

6.4.  Einschränkung des Direktanspruchs gegen 
den Fiskus (Reemtsma-Rechtsprechung)

In den Fällen des § 25 f UStG soll auch der Direktanspruch des Leis-
tungsempfängers gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung von zu 
Unrecht an den Leistungsempfänger gezahlter Umsatzsteuer i.S.d. 

der EuGH-Rechtsprechung in Sachen Reemtsma (Urt. v. 15.3.2007 – 
C-35/05 = SIS 07 10 88, DStRE 2007, S. 570) und Schütte (Urt. v. 
7.9.2023 – C-453/22 = SIS 23 14 14, MwStR 2023, S. 807) entfallen 
(Korn in Bunjes, UStG Komm., 23. Aufl. 2024, § 14 c, Rn. 103; BMF, 
BStBl 2022 I, S. 652 = SIS 22 06 04, Rn. 10 lässt jegliches Mitver-
schulden des Leistungsempfängers an dem falschen Umsatzsteuer-
ausweis in der Rechnung genügen).

7. Zusammenfassung

§ 25 f UStG ist ein Instrumentarium insbesondere zur Bekämpfung 
von Umsatzsteuerkarussellen bzw. betrügerischen Umsatzkettenge-
schäften. Dabei wird die Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steu-
erfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung angeordnet, wenn der 
dies geltend machende Unternehmer wusste bzw. wissen musste, dass 
er sich mit seiner Eingangs- bzw. Ausgangsleistung an einem Umsatz 
beteiligte, bei welchem auf einer vorgehenden oder nachfolgenden 
Umsatzstufe eine Umsatzsteuerhinterziehung nach § 370 AO oder 
eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens gemäß § 26 a 
Abs. 1, § 26 c UStG begangen wurde. Einschränkungen hinsichtlich 
des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts bringt unter diesen 
Voraussetzungen § 25 f Abs.  2 UStG. Im Unterschied zur früheren 
Haftungsregelung des § 25 d UStG ist die Rechtsfolge der Versagung 
des Vorsteuerabzugs bzw. der Steuerbefreiung zwingend. Der Ge-
setzgeber baut bei § 25 f UStG auf Rechtsprechung des EuGH auf, 
die insofern zur Auslegung der Vorschrift heranzuziehen ist. Im Ge-
gensatz zu dieser Rechtsprechung bezieht aber § 25 f UStG als Ver-
sagungsgrund auch ein, wenn die entsprechende Umsatzkette mit ei-
ner Schädigung des Umsatzsteueraufkommens belastet ist. Dies ist 
sehr fragwürdig, da die bloße Nichtzahlung der Umsatzsteuer keinen 
Betrug im mehrwertsteuerlichen Sinne darstellt.

Urteilsbesprechungen

Entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchs 
an GmbH-Anteilen

Ob das wirtschaftliche Eigentum an GmbH-Anteilen dem 
Nießbrauchsberechtigten zuzurechnen ist, ist Gegenstand 
der tatrichterlichen Würdigung durch das Finanzgericht 
und daher wegen § 118 Abs. 2 FGO für das Revisionsge-
richt grundsätzlich bindend. Ist der Vorbehaltsnießbrau-
cher nicht wirtschaftlicher Eigentümer der GmbH-Anteile, 
ist die Ablösung des Nießbrauchs ein für ihn nicht 
steuerbarer Vorgang.

Urteil vom 20.9.2024 – Az. IX R 5/24 = SIS 24 18 37

I. Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die steuerliche Behandlung der entgelt-
lichen Ablösung eines Vorbehaltsnießbrauchs an Geschäftsanteilen 
an einer GmbH bei der Nießbrauchsberechtigten. Die Klägerin über-
trug im Jahr 2012 ihre Beteiligung an der Z-GmbH im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge unter Vorbehalt eines Nießbrauchs, der 
insbesondere das Gewinnbezugsrecht umfasste, unentgeltlich auf 
ihren Sohn. Hierbei behielt sie sich den Nießbrauch (insbesondere 
das Gewinnbezugsrecht) vor. Im Jahr 2018 hoben die Klägerin und 
ihr Sohn den Nießbrauch gegen Zahlung eines Ablösebetrags auf.
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Das FA qualifizierte die Ablöse für das Nießbrauchsrecht als Einkünfte 
i.S. von § 17 EStG i.V.m. § 24 EStG und erließ einen entsprechenden 
Steuerbescheid. Die Klägerin dagegen ist der Auffassung, die Zahlung 
des Ablösebetrags stelle eine nicht steuerbare Umschichtung auf der 
privaten Vermögensebene dar. Ihre Klage hatte in erster Instanz in der 
Hauptsache keinen Erfolg. Das FG stellte fest, dass der Sohn der Klä-
gerin im Jahr 2012 auch wirtschaftlicher Eigentümer der GmbH-Ge-
schäftsanteile geworden sei. Es gab dem hilfsweisen Begehren der 
Klägerin statt, mit dem sie eine Berücksichtigung des Ablösebetrags 
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen begehrt hatte.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH hoben das Urteil auf und gaben der Klage statt. 
Das FG ist zu Unrecht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Ablöse-
betrag von der Klägerin als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG zu versteuern ist. 
Einnahmen aus Kapitalvermögen erzielt derjenige, der die rechtliche 
und tatsächliche Macht hat, das in § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 EStG ge-
nannte Kapitalvermögen entgeltlich auf Zeit zur Nutzung zu überlas-
sen, wobei das Rechtsverhältnis maßgebend ist, auf dem die Über-
lassung des Kapitalvermögens zur Nutzung beruht (BFH, Urteil v. 
14.2.2022 – VIII R 30/18, BStBl 2022 II, 548 = SIS 22 11 09, Rz 15, 
m.w.N.). Zurechnungssubjekt einer Ausschüttung durch eine GmbH 
ist danach grundsätzlich der Anteilseigner (§ 20 Abs. 5 Satz 1 und 2 
EStG, § 39 Abs. 1 AO).

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH geht das wirtschaftliche Ei-
gentum an einem Kapitalgesellschaftsanteil auf einen Erwerber über, 
wenn er aufgrund eines (bürgerlich-rechtlichen) Rechtsgeschäfts be-
reits eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Rechts gerichtete 
Position erworben hat, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzo-
gen werden kann und die mit dem Anteil verbundenen wesentlichen 
Rechte (insbesondere Gewinnbezugsrecht und Stimmrecht) sowie das 
Risiko einer Wertminderung und die Chance einer Wertsteigerung auf 
ihn übergegangen sind (BFH, Urteil v. 24.1.2012 – IX R 51/10, BStBl 
2012 II, 308 = SIS 11 26 34, Rz 15, m.w.N.). Erforderlich ist, dass der 
Nießbrauchsberechtigte eine Rechtsposition innehat, die ihm entschei-
denden Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft verschafft und in-
sofern dem zivilrechtlichen Gesellschafter gleichstellt (BFH, Urteil v. 
24.1.2012 – IX R 51/10, BStBl 2012 II, 308 = SIS 11 26 34, Rz 16).

Ob das wirtschaftliche Eigentum an GmbH-Geschäftsanteilen dem 
Nießbrauchsberechtigten zuzurechnen ist, bleibt eine Tatfrage des 
Einzelfalls. Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums ist Ge-
genstand der tatrichterlichen Würdigung durch das FG und daher 
wegen § 118 Abs. 2 FGO für den BFH grundsätzlich bindend. Daran 
gemessen kommt das FG zu Unrecht zu dem Ergebnis, der Klägerin 
sei der Ablösebetrag als Einkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 24 
Nr. 1 Buchst. a EStG zuzurechnen, obwohl das wirtschaftliche Eigen-
tum an den Anteilen bereits 2012 auf den Sohn übergegangen ist. 
Die Feststellung des FG, das wirtschaftliche Eigentum an den Ge-
schäftsanteilen an der Z-GmbH sei bereits mit der Übertragung des 
zivilrechtlichen Eigentums im Rahmen der vorweggenommenen Erb-
folge von der Klägerin auf ihren Sohn übergegangen, schließt es aus, 
der Klägerin die Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG zuzurechnen. Da § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG keine die Ein-
künfte erweiternde Bedeutung hat, liegen bei der Klägerin insoweit 
keine steuerbaren Einkünfte vor.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Trossen

Bislang war ungeklärt, wie die Ablösezahlung bei einem Nießbrauch 
an einem GmbH-Anteil beim Nießbrauchsberechtigten steuerlich zu 
berücksichtigen ist. Die Frage der Berücksichtigung beim Nieß-
brauchsverpflichteten war bereits mit der BFH-Entscheidung vom 
18.11.2014 – IX R 49/13 = SIS 14 33 47 geklärt worden. Die Ablö-
sezahlung führt bei diesem zu (nachträglichen) Anschaffungskosten 
auf den Gesellschaftsanteil und mindert damit einen späteren Ver-
äußerungsgewinn.

Für den Fall, dass bereits bei der Bestellung des Nießbrauchs das wirt-
schaftliche Eigentum auf den (neuen) zivilrechtlichen Gesellschafter 
und Nießbrauchsverpflichteten übergeht, hat der BFH nunmehr ent-
schieden, dass die Ablösezahlung an den Nießbrauchsberechtigten bei 
diesem zu nicht steuerbaren Einnahmen führt. Denn Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG liegen nur bei demjenigen 
vor, der als wirtschaftlicher Eigentümer die Dividenden aus dem Anteil 
bezieht. Ein Fall des § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG liegt weder in Bezug 
auf § 20 EStG noch in Bezug auf § 17 EStG vor. Eine ehemalige steu-
erbare Tätigkeit nach § 17 i.V.m. § 24 Nr. 2 EStG ist ebenfalls nicht 
gegeben.

Anders ist der Fall zu entscheiden, wenn anlässlich der Nießbrauchs-
bestellung das wirtschaftliche Eigentum am GmbH-Anteil beim 
Nießbrauchsberechtigten verbleibt. Dies ist der Fall, wenn dem 
Nießbrauchsberechtigten insbesondere durch Einräumung einer 
Stimmrechtsvollmacht eine Rechtsposition eingeräumt wird, die ihm 
entscheidenden Einfluss auf die GmbH verschafft und ihn dem zivil-
rechtlichen Gesellschafter gleichstellt. Dann wird erst zum Zeitpunkt 
der Ablösung des Nießbrauchs das wirtschaftliche Eigentum am 
GmbH-Anteil übertragen und zu diesem Zeitpunkt liegt (bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise) eine Veräußerung nach § 17 EStG vor.

Es bleibt spannend, wie die Finanzverwaltung auf die Entscheidung 
reagieren wird, zumal beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen 
IX R 14/24 ein weiteres Verfahren zu der Frage anhängig ist. Erfolgen 
Nießbrauchsbestellung und die spätere Ablösung nicht in einem ein-
heitlichen Vorgang oder ggf. aufgrund eines von vornherein gefassten 
„Gesamtplans“ (dann dürfte es zu einer Korrektur des ursprünglichen 
unentgeltlichen Übertragungsvorgangs über § 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AO kommen), können über die gleitende Vermögensnachfolge 
mittels Nießbrauchs an einem GmbH-Anteil Wertsteigerungen bei 
GmbH-Anteilen nicht steuerbar entstrickt werden.

Keine Schätzungsbefugnis bei pauschaler 
Verbuchung der Entnahme von Non-Food-
Artikeln durch Einzelhändler

Eine Hinzuschätzung wegen Verstoßes gegen Aufzeichnungs-
pflichten kommt nicht in Betracht, soweit der Steuerpflich-
tige darauf vertrauen durfte, dass er von einer ihm durch 
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) eingeräumten 
Aufzeichnungserleichterung Gebrauch gemacht hat.

Urteil vom 16.9.2024 – Az. III R 28/22 = SIS 24 18 31

I. Sachverhalt

Der Kläger, ein Einzelkaufmann, betrieb mehrere Supermärkte und 
entnahm in den strittigen Jahren 2015 – 2017 Waren für den Ei-
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genbedarf, ohne diese Entnahmen einzeln aufzuzeichnen. Stattdes-
sen nutzte er die vom BMF veröffentlichten Pauschbeträge für un-
entgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) für den Gewerbezweig 
Nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel) vom 12.12.2014 (BStBl 
2014 I, 1575 = SIS 14 33 24) für die Gewinnermittlung.

Das Finanzamt war der Ansicht, dass die BMF-Regelung nur für Nah-
rungs- und Genussmittel gelte, nicht jedoch für Non-Food-Artikel. 
Daher nahm das FA Hinzuschätzungen für die Entnahmen von Non-
Food-Artikeln vor und erhöhte die Einkünfte aus Gewerbebetrieb ge-
mäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bzw. § 7 Satz 1 GewStG und die 
Umsatzsteuer entsprechend. Das FG gab der Klage des Steuerpflich-
tigen statt und entschied, dass die Hinzuschätzungen des FA unzu-
lässig seien, da sie über die Pauschbeträge der BMF-Regelung hin-
ausgingen.

II. Entscheidung des BFH

Die Revision des FA hatte keinen Erfolg und die Richter des BFH 
führten hierzu u.a. aus, dass die Vorentscheidung gegen Bundesrecht 
verstößt, weil das FG zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass das 
FA wegen der Sachentnahmen des Klägers aus seinen Supermärkten 
dem Grunde nach zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen ge-
mäß § 162 AO berechtigt war, und weil es (folgerichtig) für Schät-
zungen geltende Rechtsgrundsätze angewandt hat. Im Streitfall la-
gen die Voraussetzungen für eine Schätzung nicht vor. Der Kläger hat 
nicht gegen Aufzeichnungspflichten verstoßen, sondern in zulässiger 
Weise von einer Erleichterung von den durch die Steuergesetze be-
gründeten Aufzeichnungspflichten Gebrauch gemacht.

Die Vorentscheidung ist dennoch im Ergebnis richtig, weil das FG im 
Ergebnis zu Recht hinsichtlich der Hinzuschätzungen wegen der Ent-
nahme von Non-Food-Artikeln der Klage stattgegeben hat. Nach die-
sen Grundsätzen kommt im Streitfall eine (Hinzu)Schätzung wegen 
der Entnahme von Non-Food-Produkten (§ 162 AO) nicht in Betracht, 
da der Kläger auch seine Sachentnahmen im Non-Food-Bereich zu-
lässigerweise in pauschalierter Form aufgezeichnet hat. Die ange-
fochtenen Bescheide wurden vom FG im Ergebnis zu Recht korrigiert.

Für die Auslegung von an bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen 
adressierte Regelungen des BMF über Aufzeichnungserleichterungen 
ist der objektive Erklärungsinhalt der Regelung, wie ihn der objekti-
vierte Betroffene nach den ihm bekannten Umständen unter Berück-
sichtigung von Treu und Glauben verstehen konnte, maßgebend; im 
Zweifel ist das die Betroffenen weniger belastende Auslegungser-
gebnis vorzuziehen.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Adam

Nur „Food“ oder auch „Non-Food-Artikel“? Über diese Frage hatte 
der BFH zu befinden. Primärer Entscheidungsgegenstand war nicht 
wie sonst die Auslegung von Gesetzesnormen, sondern die Reich-
weite einer Vereinfachungsregelung der Finanzverwaltung in den für 
die Streitjahre 2015 bis 2017 anwendbaren Fassungen. Mit dem Ur-
teil hat der BFH eine Streitfrage zu den Pauschbeträgen für unentgelt-
liche Wertabgaben (Sachentnahmen) geklärt, und zwar im Gewerbe-
zweig Nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel). Die betreffenden 
BMF-Regelungen werden jährlich im Bundessteuerblatt veröffentlicht 
(vgl. dazu auch die BMF-Richtsatzsammlungen am Ende). Gemäß 

der zweiten Vorbemerkung der BMF-Regelungen werden die Steuer-
pflichtigen bei Wahrnehmung der Möglichkeit, ihre Warenentnahmen 
monatlich pauschal zu verbuchen, „von der Aufzeichnung einer Viel-
zahl von Einzelentnahmen“ entbunden. Die BMF-Regelung für das 
Kalenderjahr 2018 (BStBl 2017 I, 1618 = SIS 17 22 88) enthält 
hierzu erstmals eine Bezugnahme auf § 148 Satz 1 AO (Bewilligung 
von Erleichterungen).

Der konkrete Streit entstand zwischen den Beteiligten über die Frage, 
ob sich die Entbindung von der Aufzeichnungspflicht auch auf die im 
Lebensmitteleinzelhandel zahlreicher gewordenen Non-Food-Artikel 
erstreckte. Das FA war der Meinung, dass diese nicht erfasst würden, 
so dass bei fehlenden Aufzeichnungen insoweit Hinzuschätzungen 
zulässig seien. Obgleich sich Teile der Vorbemerkungen für diese Auf-
fassung anführen ließen (Rz 27 f.), konnte sich der Kläger letztlich 
mit Erfolg auf die fünfte Vorbemerkung berufen, wonach die pau-
schalen Werte „im jeweiligen Gewerbezweig das allgemein übliche 
Warensortiment“ berücksichtigen (Rz 29 ff.).

Der BFH bestätigte die Klagestattgabe des FG mit einer etwas ande-
ren Begründung. In den Entscheidungsgründen kommt zum Ausdruck, 
dass der BFH bei der Vorschrift des § 148 AO Probleme bezüglich der 
Zuständigkeit des BMF und der von ihm gewählten „Handlungsform“ 
(vgl. § 22 Abs. 6 Nr. 1 UStG) sieht (Rz 17). Der BFH qualifiziert die 
BMF-Regelung weder als Allgemeinverfügung noch als allgemeine 
Verwaltungsvorschrift, sondern als allgemeine fachliche Weisung 
(Rz 18 ff.). Für deren Auslegung sei ein objektivierter Maßstab anzu-
wenden (Rz 24 ff.), d.h. es ist nicht allein die Sichtweise der Verwal-
tung entscheidend. Angesichts der unklaren Auslegung der BMF- 
Regelung und der irreversiblen Disposition, die Entnahmen von 
Non-Food-Artikeln nicht einzeln aufzuzeichnen, gewährte der BFH 
dem Kläger Vertrauensschutz (vgl. dazu die beiden Leitsätze).

Eine Kernaussage ist der aus der BFH-Rechtsprechung zu Verwal-
tungsakten entnommene Rechtsgrundsatz, dass „im Zweifel... das die 
Betroffenen weniger belastende Auslegungsergebnis vorzuziehen“ 
sei; die von einer Erleichterung Begünstigten dürften durch etwaige 
Unklarheiten aus der Sphäre der Verwaltung nicht benachteiligt wer-
den (Rz 25). Im Hinblick auf die vorliegend jedenfalls bestehenden 
Zweifel sei für die Auslegung nach dem objektivierten Empfängerhori-
zont aus Vertrauensschutzgründen das weniger belastende Ausle-
gungsergebnis maßgeblich (Rz 35).

Das Besprechungsurteil hat zwar auf den ersten Blick einen eher 
engen Anwendungsbereich, dürfte aber darüber hinaus die Frage 
aufwerfen, ob und inwieweit die Argumentation des BFH auch in 
anderen Zusammenhängen relevant werden kann. Für Non-Food-
Artikel gilt nach den neuen BMF-Regelungen seit dem Kalenderjahr 
2023 nunmehr allerdings, dass unentgeltliche Wertabgaben, die 
weder Nahrungsmittel noch Getränke sind, einzeln aufgezeichnet 
werden müssen (Rz 34 mit Verweis auf die Anfügung von Satz 2 in 
der fünften Vorbemerkung).

Zusammenfassung von Betrieben 
 gewerblicher Art gem. § 4 Abs. 6 S. 1 KStG

Auch bei einer Zusammenfassung von mehr als zwei Betrie-
ben gewerblicher Art (BgA) müssen die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KStG jeweils zwischen allen 
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BgA, die zusammengefasst werden sollen, einzeln 
vorliegen (gegen Schreiben des BMF v. 12.11.2009,  
BStBl 2009 I, 1303 = SIS 09 34 09, Rz 5 Satz 2 und 3).

Urteil vom 29.8.2024 – Az. V R 43/21 = SIS 24 17 93

I. Sachverhalt

Die Klägerin, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, betrieb u.a. die Be-
triebe Wasserversorgung und ein Freibad. Im Jahr 2007 errichtete sie 
ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Beheizung des Freibads. Der er-
zeugte Strom wurde verkauft, und die Wärme wurde während der 
Freibadsaison hauptsächlich vom Schwimmbad genutzt, außerhalb 
der Saison von Kunden im Neubaugebiet. Ausgehend von der An-
nahme, dass ein BgA „Versorgung“ bestehe, zu dem das Freibad, die 
BHKW und die Wasserversorgung gehören sollten, verrechnete die 
Klägerin, die negativen Einkünfte aus dem Betrieb des Freibades mit 
den Einkünften aus der Wasserversorgung und der Strom- und Wär-
meerzeugung aus dem Betrieb der BHKW.

Das FA erkannte das Freibad als eigenständigen BgA an, der nicht mit 
den anderen BgA zusammengefasst werden könne. Das Finanzgericht 
(FG) entschied jedoch durch ein zweistufiges Prüfungsverfahren, dass 
die BgA „BHKW“ und „Wasserversorgung“ zusammengefasst wer-
den könnten und diese anschließend mit dem BgA „Freibad“ eben-
falls zusammengefasst werden könnten, da eine enge technisch-wirt-
schaftliche Verflechtung bestehe.

II. Entscheidung des BFH

Die Revision des FA hatte Erfolg und die Richter des BFH hoben das 
Urteil des FG auf. Ein BgA kann gemäß § 4 Abs. 6 Satz 1 KStG mit ei-
nem oder mehreren anderen BgA zusammengefasst werden, wenn sie 
gleichartig sind, zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächli-
chen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirt-
schaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder BgA im 
Sinne des §  4 Abs.  3 KStG (Versorgungs-, Verkehrs- oder Hafenbe-
triebe) vorliegen. Diese mit dem Jahressteuergesetz 2009 eingefügten 
Voraussetzungen beruhen auf den vom BFH zuvor entwickelten „Zu-
sammenfassungsgrundsätzen“, so dass die bisher hierzu ergangene 
Rechtsprechung weiterhin grundsätzlich herangezogen werden kann 
(BFH, Urteil v. 15.3.2023 – I R 49/20, BFH/NV 2023, 962 = SIS 23 08 99, 
Rz  11; BFH, Urteil v. 18.1.2023  – I  R  9/19, BFH/NV 2023, 828  = 
SIS 23 08 60, Rz 19; BFH, Urteil v. 16.12.2020 – I R 41/17, BFHE 271, 
521, BStBl 2021 II, 872  = SIS  21 08 43, Rz  24; BFH, Urteil v. 
26.6.2019 – VIII R 43/15, BFHE 265, 230 = SIS 19 14 03, Rz 26).

§ 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG ermöglicht keine abgestufte Kettenbe-
trachtung, bei der mehrere BgA gedanklich nacheinander zusam-
mengefasst werden (Kettenzusammenfassung), wenn dies bei einer 
zeitgleichen Betrachtung, also in einem Zusammenfassungsvorgang, 
nicht möglich wäre. Daher müssen auch bei einer Zusammenfassung 
von mehr als zwei BgA die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 KStG jeweils zwischen allen BgA, die zusammengefasst 
werden sollen, vorliegen. Danach ist das Urteil des FG aufzuheben.

Bei der Zusammenfassung eines in einem ersten Schritt gemäß § 4 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KStG zusammengefassten BgA mit einem 
weiteren BgA gemäß § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG in einem zweiten 
Schritt muss die enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Ver-

flechtung von einigem Gewicht zwischen allen zusammenzufassenden 
BgA gegeben sein. Das FG hat demgegenüber in Bezug auf die Zu-
sammenfassung des BgA „Freibad“ mit dem aus dem BgA „BHKW“ 
und dem BgA „Wasserversorgung“ zusammengefassten BgA „BHKW/ 
Wasserversorgung“ die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
KStG nur in Bezug auf den BgA „BHKW“ geprüft, ohne gesondert 
festzustellen, ob nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflech-
tung im Sinne von § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG auch zwischen dem 
BgA „Freibad“ und dem BgA „Wasserversorgung“ vorlag.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Martini

Zwischen den Beteiligten des vor dem BFH geführten Verfahrens war 
zunächst ausschließlich streitig, ob die in dem BMF-Schreiben v. 
12.11.2009 (BStBl 2009 I, 1303 = SIS 09 34 09, Rz 5) für eine Zu-
sammenfassung eines BgA mit einem bereits zusammengefassten 
BgA aufgestellten Voraussetzungen, wonach die Zusammenfassungs-
voraussetzungen grundsätzlich nur zwischen diesem BgA und einem 
der BgA des zusammengefassten BgA vorliegen müssen – in der Sa-
che erfüllt waren. Der V. BFH-Senat entschied in seinem Bespre-
chungsurteil hingegen, dass die vom BMF zugelassene „Kettenzu-
sammenfassung“ schon von vornherein nicht mit der gesetzlichen 
Regelung des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KStG vereinbar ist. Viel-
mehr müssen – woran es in dem vom BFH entschiedenen Streitfall 
fehlte – die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KStG 
jeweils zwischen allen BgA, die zusammengefasst werden sollen, ein-
zeln vorliegen.

Wie auch im unionsrechtlich vorgegebenen Beihilfenrecht oftmals der 
Fall, konnte der BFH seiner Rolle als neutraler Sachwalter lediglich 
aufgrund des Umstandes, dass die Beteiligten über die sachlichen Vo-
raussetzungen einer von der Finanzverwaltung über die gesetzliche 
Regelung hinaus gewährten Vergünstigung stritten, nachkommen. In-
soweit spielte insbesondere keine Rolle, dass es sich bei der Klägerin 
um eine Anstalt des öffentlichen Rechts handelte und – gleichsam 
dem Argumentationsmuster „linke Tasche, rechte Tasche“ – die von 
ihr geleisteten Steuerzahlungen aus öffentlichen Haushalten (und da-
mit im Ergebnis ebenfalls aus Steuermitteln) bestritten werden. Ist die 
Bereitstellung von freiwilligen Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
durch die Kommunen politisch gewünscht, sollte dies – schon auf-
grund der unterschiedlichen Aufkommensverteilungen und unter Be-
rücksichtigung des unionsrechtlichen Beihilfeverbotes – ausschließ-
lich durch unmittelbare Bereitstellung von Haushaltsmitteln und nicht 
mit steuerrechtlich überbrachten Vergünstigungen in Form der Quer-
subventionierung defizitärer BgA verfolgt werden.

Bemessung der Schenkungsteuer bei 
niedrig verzinsten Darlehen

Die Gewährung eines nicht marktüblich verzinsten 
Darlehens ist als gemischte Schenkung zu versteuern.

Urteil vom 31.7.2024 – Az. II R 20/22 = SIS 24 18 30

I. Sachverhalt

Der Kläger erhielt von seiner Schwester ein Darlehen über 
1.875.768,05 € mit einem Zinssatz von 1 %, rückwirkend zum 
1.1.2016. Das Finanzamt setzte Schenkungsteuer fest, da es die 
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verbilligte Überlassung als freigebige Zuwendung, in Höhe der Diffe-
renz zwischen dem tatsächlich vereinbarten Zinssatz von 1 % und 
dem Zinssatz für den einjährigen Betrag der Nutzung einer Geld-
summe gemäß § 15 Abs. 1 BewG in Höhe von 5,5 %, ansah.

Der Kläger legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Das Fi-
nanzgericht bestätigte die Entscheidung des Finanzamts, da der ver-
einbarte Zinssatz nicht marktüblich war und der Kläger keine auf 
dem Kapitalmarkt vergleichbare Finanzierung zu einem niedrigeren 
Zinssatz hätte erhalten können.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH hoben die Vorentscheidung auf und führten 
hierzu aus, dass das FG zu Recht angenommen hat, dass mit der 
zinsverbilligten Überlassung der Darlehenssumme eine der Schen-
kungsteuer unterliegende freigebige Zuwendung der Schwester des 
Klägers an den Kläger vorliegt. Sowohl der objektive als auch der 
subjektive Tatbestand einer Schenkung sind erfüllt. Das FG hat auch 
zutreffend erkannt, dass die freigebige Zuwendung am 1.1.2016 
ausgeführt wurde und die Schenkungsteuer an diesem Tag entstan-
den ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Das Darlehen galt als zum 1.1.2016 
ausgezahlt.

Dass der Darlehensvertrag insgesamt erst aufgrund des am 23.3.2017 
rechtskräftigen amtsgerichtlichen Beschlusses wirksam geworden ist, 
lässt die rückwirkende Vereinbarung über die Auszahlung des Darle-
hens unberührt. Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Entstehung 
der Schenkungsteuer kommt es in einem solchen Fall nicht auf den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Vertrags an, sondern auf den in 
dem Vertrag vereinbarten Zeitpunkt der Ausführung der freigebigen 
Zuwendung.

Die Auffassung des FG, dass bei der Bewertung der Zuwendung 
nach § 15 Abs. 1 BewG der Zinssatz von 5,5 % anzuwenden sei, da 
kein niedriger Zinssatz feststehe, hält einer revisionsrechtlichen Prü-
fung nicht stand.

III. Anmerkungen RiBFH Prof. Dr. Loose

Die Gewährung eines niedrig verzinsten (oder gar zinslosen) Dar-
lehens unterliegt als freigebige Zuwendung nach §  7 Abs.  1 Nr.  1 
ErbStG der Schenkungsteuer. Der Empfänger eines solchen Darlehens 
erfährt durch die Gewährung eine Vermögensmehrung, weil er das 
überlassene Kapital zu einem niedrigeren Zinssatz als dem marktübli-
chen (oder ohne es zu verzinsen) nutzen kann. Im entschiedenen Re-
visionsfall waren sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbe-
stand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfüllt. Die Schwester hatte ihrem 
Bruder (dem Kläger) ein Darlehen gewährt, das mit 1 % Zinsen unter 
dem seinerzeit marktüblichen Zinssatz von 2,81  % verzinst wurde. 
Der Darlehensnehmer hätte nach den Feststellungen des Finanzge-
richts kein Darlehen zu einem vergleichbar niedrigen Zinssatz von 
1 % am Markt aufnehmen können. Sowohl der Schwester des Klä-
gers als auch dem Rechtsanwalt als deren Ergänzungspfleger war bei 
einem Zinssatz von 1 % und einer grundsätzlich unbestimmten Lauf-
zeit bewusst, dass das Darlehen teilweise unentgeltlich gewährt 
wurde. Dass die Schwester selbst bei einer risikolosen Anlage keinen 
höheren Zins erzielt hätte, ist unerheblich.

Problematisch war die Bewertung des Zinsvorteils. Das Finanzgericht 
hatte angenommen, dass bei der Bewertung der Zuwendung nach 
§ 15 Abs. 1 BewG der gesetzlich typisierte Zinssatz von 5,5 % anzu-
wenden sei, da kein niedriger Zinssatz feststehe bzw. vom Kläger 
nachgewiesen worden sei. Dem ist der BFH nicht gefolgt, denn das 
Finanzgericht hatte ja ausdrücklich festgestellt, dass im konkreten 
Fall ein marktüblicher Zinssatz in Höhe von 2,81 % zu zahlen gewe-
sen wäre. § 15 Abs. 1 BewG ist nicht zu entnehmen, dass der Steu-
erpflichtige selbst einen anderen Wert nachweisen muss. Die Vor-
schrift ist im Passiv formuliert und fordert lediglich das Feststehen 
eines anderen Werts.

Keine Steuerbegünstigung nach §§ 51 ff. 
AO für extremistische Körperschaften

Ob eine „Förderung der Allgemeinheit“ gemäß § 52 
Abs. 1 Satz 1 AO zu verneinen ist, da eine Körperschaft 
Bestrebungen verfolgt, die sich gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland richten, ist ebenso wie bei § 51 Abs. 3 Satz 1 
und 2 AO eigenständig und ohne eine die Leistungen der 
Körperschaft für das Gemeinwohl einbeziehende 
Abwägung zu entscheiden. Es ist daher keine Gesamtwür-
digung mit der Folge einer Anerkennung (auch) extremis-
tischer Körperschaften als gemeinnützig vorzunehmen 
(Bestätigung des Urteils des BFH v. 14.3.2018 – V R 36/16, 
BFHE 260, 420, BStBl 2018 II, 422 = SIS 18 05 12).

Urteil vom 5.9.2024 – Az. V R 15/22 = SIS 24 18 32

I. Sachverhalt

Der Kläger, ein Verein, war in Verfassungsschutzberichten erwähnt; 
ab 2009 wurde er auch im Anhang eines Verfassungsschutzberich-
tes genannt, der extremistische Organisationen aufführte. Das Fi-
nanzamt (FA) versagte dem Kläger wegen seiner Erwähnung in den 
Verfassungsschutzberichten die Steuerbegünstigung bei der Körper-
schaftsteuer und der Umsatzsteuer.

II. Entscheidung des BFH

Der BFH hob das der Klage stattgebende Urteil des FG auf und ver-
wies die Sache an das FG zurück. Der BFH hat dabei seine – durch 
den Gesetzgeber später in §  51 Abs.  3 Satz  1 AO umgesetzte – 
ständige Rechtsprechung bestätigt, wonach eine Steuerbefreiung 
ausgeschlossen ist, wenn die Körperschaft Bestrebungen fördert, die 
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland gerichtet sind. In die Prüfung, ob eine Körper-
schaft derartige Bestrebungen fördert, darf danach nicht einbezo-
gen werden, dass die Körperschaft auch Tätigkeiten ausübt, die dem 
Gemeinwohl dienen. Eine Abwägung zwischen diesen verschiede-
nen Tätigkeiten ist nicht vorzunehmen, da die Förderung verfas-
sungswidriger Bestrebungen keine Förderung der Allgemeinheit ist.

Das FG, das eine derartige Abwägung jedoch vorgenommen hatte, 
hat nunmehr neu zu entscheiden und die Anhaltspunkte, die für die 
Förderung verfassungsfeindlicher Bestrebungen sprechen, unter Be-
rücksichtigung der Ziele und Methoden einer Körperschaft sowie et-
waiger organisatorischer, personeller, strategischer und ideologischer 
Verbindungen zu anderen Gruppierungen, die verfassungsfeindliche 
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durch Haftungsbescheid geltend zu machen. as FA hat die Klägerin 
entgegen § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG zu Unrecht nicht durch Haftungs-
bescheid in Anspruch genommen. Der angefochtene „Nachforde-
rungsbescheid“ ist kein Haftungsbescheid.

Ob der Betrag der Einlagenrückgewähr in der Bescheinigung nach 
§ 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiesen ist (§ 27 Abs. 5 Satz 4 
KStG), richtet sich nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG (Einlagenrückge-
währ) und dem gesondert festgestellten Bestand des steuerlichen 
Einlagekontos auf den Schluss des vorangegangenen Jahres. Der Be-
scheid über die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekon-
tos auf den Schluss des Jahres der Leistung entfaltet insoweit keine 
Bindungswirkung.

Nach § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG haftet der Aussteller der Bescheini-
gung verschuldensunabhängig für die auf den überhöhten Ausweis 
der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertragsteuer. Die auf den 
überhöht ausgewiesenen Betrag der Einlagenrückgewähr entfal-
lende Kapitalertragsteuer ist durch Haftungsbescheid geltend zu 
machen (§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG), wobei nur der Erlass eines Haf-
tungsbescheids dem Gesetz entspricht. Ein Haftungsbescheid ist (als 
solcher) nur dann hinreichend bestimmt (§ 119 Abs. 1 AO), wenn 
die Überschrift und der verfügende Teil (Tenor) des Bescheids erken-
nen lassen, dass der Inhaltsadressat als Haftender für fremde Schuld 
einstehen soll (Bestätigung des BFH-Urteils v. 11.10.1989 – I R 139/ 
85, BFH/NV 1991, 497).

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Levedag

Nach § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbsatz 1 KStG ist die auf einen in der Be-
scheinigung gemäß § 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiesenen Be-
trag der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertragsteuer durch 
Haftungsbescheid geltend zu machen; § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbsatz 2 
KStG schließt die Möglichkeit der Exkulpation aus. Die Vorschrift ist 
durch Art. 3 Nr. 10 Buchst. c des Gesetzes über steuerliche Begleit-
maßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur 
Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 7.12.2006 
(BGBl 2006 I, 2782) – SEStEG – eingefügt worden und nach § 34 
Abs. 1 KStG i.d.F. des SEStEG erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2006 anzuwenden. Der Besprechungsfall betraf diesen Veranla-
gungszeitraum.

Der VIII. Senat musste sich tragend allein zu der Frage äußern, ob die 
die Leistung gewährende GmbH als Steuerentrichtungspflichtige 
formal zutreffend in Anspruch genommen worden war. Die Bespre-
chungsentscheidung klärt hierzu erstmals höchstrichterlich, dass die 
verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG für 
die Kapitalertragsteuer durch einen Haftungsbescheid seitens der Fi-
nanzverwaltung gegenüber dem Steuerentrichtungspflichtigen gel-
tend zu machen ist. Dass der Gesetzgeber von einer eigenständigen 
Haftungsnorm ausgegangen ist, ergibt sich auch aus dem Wortlaut von 
§ 27 Abs. 5 Satz 6 KStG („Kapitalertragsteuerhaftung nach Satz 4“).

Ein Haftungsbescheid ist (als solcher) nur dann hinreichend be-
stimmt (§ 119 Abs. 1 AO), wenn die Überschrift und der verfügende 
Teil (Tenor) des Bescheids erkennen lassen, dass der Inhaltsadressat 
als Haftender für fremde Schuld einstehen soll. Diesen Anforderun-
gen genügte der streitgegenständliche Bescheid nicht. Beim Gläubi-
ger der Kapitalerträge (Ausschüttungsempfänger) kann die Kapital-

Bestrebungen fördern, zu würdigen. Dabei hat das FG seiner Ent-
scheidung zugrunde zu legen, dass der Kläger in den Streitjahren ab 
2009 als extremistisch in Verfassungsschutzberichten aufgeführt ist 
und der Kläger daher nach der ab diesen Streitjahren zu beachten-
den Vermutungsregel des § 51 Abs. 3 Satz 2 AO zu widerlegen hat, 
dass er keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen fördert.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Martini

Verfolgt eine Körperschaft Bestrebungen, die sich gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung richten, ist eine steuerliche Privile-
gierung im Rahmen der Gemeinnützigkeit ausgeschlossen. Es liegt be-
reits keine „Förderung“ der Allgemeinheit im Sinne des § 52 Abs. 1 
Satz 1 AO vor. Zudem sind in solchen Fällen Steuervergünstigungen 
nach der ausdrücklichen Regelung des § 51 Abs. 3 Satz 1 AO ausge-
schlossen. Vor diesem Hintergrund bestätigte der V. BFH-Senat im 
Streitfall eines in Verfassungsschutzberichten erwähnten Vereins 
seine Rechtsprechung, dass für die Feststellung, ob eine Körperschaft 
Bestrebungen verfolgt, die sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland richten, Leistungen 
der Körperschaft für das Gemeinwohl nicht einbezogen werden dür-
fen. Eine extremistische Organisation kann ihre verfassungsfeindli-
chen Bestrebungen damit nicht mit „gemeinnützigen“ Tätigkeiten 
aufwiegen.

Haftung für überhöht bescheinigte 
 Einlagenrückgewähr

Ob der Betrag der Einlagenrückgewähr in der Bescheini-
gung nach § 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiesen ist (§ 27 
Abs. 5 Satz 4 KStG), richtet sich nach § 27 Abs. 1 Satz 3 
KStG (Einlagenrückgewähr) und dem gesondert festgestell-
ten Bestand des steuerlichen Einlagekontos auf den 
Schluss des vorangegangenen Jahres. Der Bescheid über 
die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 
auf den Schluss des Jahres der Leistung entfaltet insoweit 
keine Bindungswirkung. Die auf den überhöht ausgewiese-
nen Betrag der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitaler-
tragsteuer ist durch Haftungsbescheid geltend zu machen 
(§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG), wobei nur der Erlass eines 
Haftungsbescheids dem Gesetz entspricht.

Urteil vom 1.10.2024 – Az. VIII R 35/20 = SIS 24 18 36

I. Sachverhalt

Die Beteiligten streiten um die Frage, ob für einen Nachforderungsbe-
scheid zur Kapitalertragsteuer die Regelung des §  27 Abs.  5 Satz  4 
KStG herangezogen werden kann. Die Klägerin ist der Auffassung, sie 
sei im Streitfall zu Unrecht durch Nachforderungsbescheid – und nicht 
durch Haftungsbescheid – in Anspruch genommen worden. Dafür fehle 
eine Rechtsgrundlage mit der Folge, dass der angefochtene Bescheid 
aufzuheben sei. Mit Ihrer Klage hatte sie in erster Instanz keinen Erfolg.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH dagegen hoben das Urteil auf und gaben der 
Klage statt. Nach § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbsatz 1 KStG ist die auf einen 
in der Bescheinigung gemäß § 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiese-
nen Betrag der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertragsteuer 
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erung mit Vorsteuerabzug oder der Versteuerung nach Durchschnitts-
sätzen gemäß § 24 UStG? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelfüh-
rer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Baden-Württemberg 24.4.2024 14 K 2016/21

Aktenzeichen: Rs C-544/24 (EuGH)
§§: RL 2006/112/EG Art. 273, AEUV Art. 325, Grundrechtecharta 
Art. 50, Grundrechtecharta Art. 49 Abs. 3
Schlagwörter: EG, EU, Verzugszinsen, verspätete Entrichtung, 
Straftat, Binnenmarkt
Rechtsfrage: 1. Sind die Art. 325 AEUV, Art. 273 der Mehrwert-
steuerrichtlinie und Art.  50 der Charta dahin auszulegen, dass 
sie nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, nach denen Ver-
zugszinsen wegen verspäteter Entrichtung von Steuern festgesetzt 
werden können, die als einen Bestandteil einen Sanktionseffekt we-
gen derselben Steuerverstöße beinhalten, die auch Gegenstand der 
Strafverfolgung sind, ohne dass sie Regeln zur Gewährleistung einer 
Koordinierung enthalten, mit der die zusätzliche Belastung, die sich 
für die Betroffenen aus einer Kumulierung von Verfahren ergibt, auf 
das zwingend Erforderliche beschränkt wird, und ohne dass sicher-
gestellt werden kann, dass die Schwere aller verhängten Sanktionen 
auf das im Verhältnis zur Schwere der betreffenden Straftat zwin-
gend Erforderliche beschränkt wird?  – 2. Sind die Art.  325 AEUV, 
Art. 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie und Art. 49 Abs. 3 der Charta 
dahin auszulegen, dass sie einem Verfahren der Anwendung von 
Verzugszinsen wegen verspäteter Entrichtung von Steuern entgegen-
stehen, das, unabhängig von Art und Schwere der Verstöße, einen 
festen Sanktionsteil der Verzugszinsen wegen verspäteter Entrich-
tung von Steuern festlegt, ohne dass dieser Sanktionsteil reduziert 
werden kann, d.h. ein Verzugszinssatz festgesetzt werden kann, der 
niedriger ist als der gesetzlich vorgesehene Zinssatz, oder dass auf 
den Sanktionsteil der Verzugszinsen verzichtet werden kann?
Vorinstanz: Mokestiniu gincu komisija prie Lietuvos Respublikos 
vyriausybës (Litauen), ABl EU C/2024/6911

Lohnsteuer

Aktenzeichen: VI R 28/24 (BFH)
§§: EStG § 8 Abs. 2 Satz 11, EStG § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
Schlagwörter: Gehalt, Umwandlung, Sachbezug, Kreditkarte, 
Rückwirkung, Verfassungsmäßigkeit
Rechtsfrage: Genügt die Gehaltsumwandlung nach dem sogenann-
ten Geldkartenmodell zu einem gewährten Sachbezug (im Streitjahr 
monatlich 44 Euro) nicht dem Zusätzlichkeitserfordernis im Sinne 
von § 8 Abs. 2 Satz 11 i.V.m. § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG, da es an 
einem „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ man-
gelt? Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des mit dem JStG 2020 
vom 21.12.2020 (BGBl. 2023 I Nr. 65) neu eingeführten § 8 Abs. 4 
EStG rückwirkend für den Lohnsteuerabzug ab Beginn des Jahres 
2020. – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz 30.8.2024 3 K 1285/22

Verschiedenes

Aktenzeichen: IX R 18/24 (BFH)
§§: AO § 174 Abs. 4
Schlagwörter: Änderung, Widerstreitende Steuerfestsetzung
Rechtsfrage: Ist das Finanzamt berechtigt, die Feststellungsbescheide 
für die Folgejahre nach §  174 Abs.  4 AO zu ändern und die 

ertragsteuer in den Fällen des § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG im Übrigen 
praktisch erst erhoben werden, wenn zuvor der überhöht ausgewie-
sene Betrag der Einlagenrückgewähr in der Bescheinigung freiwillig 
berichtigt worden ist (§ 27 Abs. 5 Satz 5 KStG).

Neu anhängige Verfahren (Auswahl)

Die vollständige Liste der neu anhängigen Verfahren finden Sie in der 
SIS-Datenbank Steuerrecht auf der Karteikarte „Aktuelles“ bzw. un-
ter „Weitere Praxishilfen“.

Unternehmensbereich

Umsatzsteuer

Aktenzeichen: Rs C-527/24 (EuGH)
§§: RL 2006/112/EG Art. 167
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Vorsteu-
erabzug, Erstattung
Rechtsfrage: Stehen Art. 167 der Richtlinie 2006/112/EG und die 
allgemeinen Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und 
der Verhältnismäßigkeit der Beschränkung des Rechts auf Vorsteu-
erabzug der Mehrwertsteuer  – a) nationalen Rechtsvorschriften 
wie denen der Art.  21 Abs.  2 des Gesetzesvertretenden Dekrets 
Nr. 546/1992 und Art. 38bis.2 des Dekrets Nr. 633/1972 des Prä-
sidenten der Republik entgegen, die es im innerstaatlichen Recht 
erlauben, einen Erstattungsantrag, der technische Computerfehler 
aufweist, als wirkungslos zu erachten, wodurch der Zugang zu den 
Gerichten verwehrt wird und in einer materiellen Situation, in der 
dem Steuerpflichtigen die Erstattung der Mehrwertsteuer zusteht, 
zum Verlust des Anspruchs auf Erstattung führt? – b) einem Rechts-
grundsatz wie dem von der Corte di Cassazione (Kassationsgerichts-
hof) bestätigten entgegen, wonach „[d] er Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuergutschrift, der aufgrund technischer Mängel bei der 
elektronischen Übermittlung für die Steuerbehörden nicht sichtbar 
ist, nicht geeignet [ist], eine anfechtbare stillschweigende Ableh-
nung zu begründen, da die Steuerbehörde nicht in die Lage versetzt 
wurde, zu handeln“, wodurch im vorliegenden Fall der unmittelbare 
Zugang zu den Gerichten verwehrt wird und damit auch bei Vor-
liegen einer materiellen Situation, in der ein Erstattungsanspruch 
besteht, zum Verlust des Anspruchs auf Erstattung führt?
Vorinstanz: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara 
(Italien), ABl EU C/2024/6909

Aktenzeichen: V R 16/24 (BFH)
§§: UStG § 20 Satz 1 Nr. 3, EStG § 4 Abs. 1, EStG § 5 Abs. 1
Schlagwörter: Ist-Besteuerung, Vereinnahmte Entgelte, Buch-
führung
Rechtsfrage: Genehmigung der Ist-Besteuerung nach § 20 Satz 1 
Nr.  3 UStG für freiwillig buchführende Steuerpflichtige? – Zulas-
sung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Baden-Württemberg 9.7.2024 9 K 86/24

Aktenzeichen: XI R 22/24 (BFH)
§§: UStG § 24, UStG § 15
Schlagwörter: Landwirtschaft, Alkohol, Durchschnittssatz, 
Vorsteuer
Rechtsfrage: Unterliegt nicht trinkfertiger Rohalkohol, bei dem ledig-
lich ein erster Reinigungsschritt durchgeführt wurde, der Regelbesteu-
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Aktenzeichen: IV R 16/24 (BFH)
§§: KraftStG § 3 a Abs. 1, KraftStG § 7 Nr. 1, AO § 45, AO § 171 
Abs. 10
Schlagwörter: Kraftfahrzeugsteuerbefreiung, Schwerbehin-
derung, Rechtsnachfolge, Grundlagenbescheid
Rechtsfrage: Handelt es sich bei der Feststellung der Schwerbehinde-
rung um einen Grundlagenbescheid für die Kraftfahrzeugsteuer, der 
über den Tod der schwerbehinderten Person hinaus bis zum Ende 
der Zulassung des Fahrzeugs zu berücksichtigen ist?  – Zulassung 
durch BFH – Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Nürnberg 18.8.2023 6 K 230/23

Aktenzeichen: Rs C-500/24 (EuGH)
§§: ZK Art. 29, ZK-DVO Art. 147, UZK Art. 70 Abs. 1
Schlagwörter: EG, EU, Zoll, Zollwert, Zollkodex, Transaktions-
wert
Rechtsfrage: 1. Sind bei der Regelung für aufeinanderfolgende Ver-
käufe zur Bestimmung des Zollwerts der Waren – als Transaktions-
wert – die Wendungen Verkauf „zur Ausfuhr in das Zollgebiet der 
Gemeinschaft“ in Art. 29 des Zollkodex der Gemeinschaften und 
Art. 70 Abs. 1 des Zollkodex der Union oder „mit Bestimmung für das 
genannte Gebiet“ in Art.  147 ZK-DVO dahin auszulegen, dass das 
bloße Verbringen der Waren in das Gebiet der Gemeinschaft im Sinne 
eines geografischen Gebiets auf der Grundlage eines Kaufvertrags un-
abhängig vom Zollverfahren, in das die Waren später überführt wer-
den, und unabhängig von ihrer endgültigen Bestimmung ausreicht, 
ohne dass verlangt wird, dass die Waren im Gebiet der Europäischen 
Union vermarktet werden?  – 2. Oder muss nachgewiesen werden, 
dass die Ausfuhr für den Markt der Europäischen Union bestimmt war, 
damit anerkannt werden kann, dass der Verkauf „mit Bestimmung für 
das genannte Gebiet“ erfolgt ist?
Vorinstanz: Tribunal Supremo (Spanien), ABl EU C/2024/6906

Aktenzeichen: Rs T-589/24 (EuG)
§§: ZK Art. 85, ZK Art. 84, ZK Art. 145, ZK Art. 150 Abs. 2, UZK 
Art. 86 Abs. 6, UZK Art. 211, UZK Art. 259, UZK Art. 77 Abs. 1
Schlagwörter: EG, EU, Zoll, Einfuhrabgaben, passive Verede-
lung, Zollanmeldung, Ausfuhr, Zollschuld
Rechtsfrage: 1. Steht es der teilweisen Befreiung von den Einfuhr-
abgaben nach Durchführung einer passiven Veredelung gemäß 
Art.  145 Abs.  1 des Zollkodex (ZK) beziehungsweise Art.  259 
Abs.  1 des Zollkodex der Union (UZK) entgegen, wenn die Zoll-
anmeldung für die Waren der vorübergehenden Ausfuhr von einer 
Zollstelle angenommen wurde, die nicht als Zollstelle für die Über-
führung in das Zollverfahren in der Bewilligung der passiven Ver-
edelung nach Art. 85 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 1 Buchst. b 
fünfter Anstrich ZK beziehungsweise Art.  211 Abs.  1 Buchst.  a 
UZK genannt ist? – 2. Ist Art. 150 Abs. 2 ZK dahingehend auszu-
legen, dass sich diese Vorschrift nur auf die Verpflichtungen be-
zieht, die nach der Überführung der Waren der vorübergehenden 
Ausfuhr in das Zollverfahren der passiven Veredelung bestehen, 
oder gilt Art. 150 Abs. 2 ZK bereits für Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit der Abgabe der Zollanmeldung zur Überführung der 
Waren der vorübergehenden Ausfuhr in die passive Veredelung? – 
3. Ist Art.  86 Abs.  6 UZK entsprechend anzuwenden, wenn die 
Zollschuld gemäß Art. 77 Abs. 1 Buchst. a UZK durch Überführung 
beziehungsweise Überlassung von Veredelungserzeugnissen zum 
zollrechtlich freien Verkehr entstanden ist?
Vorinstanz: BFH 6.8.2024 VII R 27/21

AfA-Bemessungsgrundlage anzupassen, wenn der im Rahmen einer 
Betriebsaufgabe angesetzte gemeine Wert nachträglich dadurch he-
rabgesetzt wird, dass das FG einen Feststellungsbescheid, welcher 
zu einer Erhöhung des Aufgabegewinns jgeführt hat, aufhebt?  – 
Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg 9.7.2024 8 K 8119/23

Aktenzeichen: V R 7/24 (BFH)
§§: AO § 233 a, RL 2006/112/EG Art. 273
Schlagwörter: Nachzahlungszinsen, Unionsrecht, Verhältnis-
mäßigkeit
Rechtsfrage: Verstoßen die nach § 233 a AO festgesetzten Nach-
zahlungszinsen zur Umsatzsteuer gegen höherrangiges Recht, u.a. 
Art.  20, Art.  41 und Art.  47 Abs.  1 EUGrdRCh sowie gegen die 
unionalen Grundsätze der Äquivalenz, der Neutralität und der Ver-
hältnismäßigkeit? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steu-
erpflichtiger
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz 18.4.2024 3 K 1936/22

Aktenzeichen: V R 8/24 (BFH)
§§: AO § 233 a, AO § 227
Schlagwörter: Nachzahlungszinsen, Billigkeitserlass, Liquidi-
tätsvorteil
Rechtsfrage: Sind Nachzahlungszinsen auf den Steuermehrbetrag für 
Umsatzsteuer wegen zu Unrecht als Vorsteuer abgezogenen auslän-
dischen Steuern aus Billigkeitsgründen zu erlassen, wenn der Rech-
nungsaussteller die Steuern ordnungsgemäß an die Finanzbehörde 
des anderen Mitgliedstaates abgeführt hat und eine Rechnungsbe-
richtigung wegen Festsetzungsverjährung in dem anderen Mitglied-
staat nicht mehr möglich ist? – Zulassung durch FG – Rechtsmittel-
führer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz 18.4.2024 3 K 1447/23

Aktenzeichen: XI R 26/24 (BFH)
§§: AO § 163, AO § 227, UStG § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 
UStG § 14 c Abs. 1, UStG § 17 Abs. 1
Schlagwörter: Abweichende Steuerfestsetzung, Billigkeitser-
lass, Vorsteuerabzug, Rechnungsberichtigung, Insolvenz
Rechtsfrage: Abweichende Festsetzung bzw. Erlass von Steuern aus Bil-
ligkeitsgründen: Kann nach dem EuGH-Urteil „Reemtsma Cigaret-
tenfabriken“ vom 15.3.2007 Rs C-35/05 (EU:C:2007:167) ein Leis-
tungsempfänger vom Fiskus die Erstattung einer Vorsteuer geltend 
machen, wenn der leistende Unternehmer insolvent ist, dessen Insol-
venzverwalter einen Antrag auf Berichtigung der streitigen Rechnun-
gen nach § 14 c Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 UStG stellt, das FA diesem 
Antrag stattgibt und die Umsatzsteuer an die Insolvenzmasse erstattet, 
der Leistungsempfänger aber mangels ausreichender Insolvenzquote 
eine zivilrechtliche Geltendmachung der überzahlten Steuer gegenüber 
dem Insolvenzverwalter unterlässt? Kann der sog. Reemtsma-Anspruch 
daran scheitern, dass der Fiskus aufgrund einer Rückerstattung der 
zu Unrecht gezahlten Umsatzsteuer an den leistenden Unternehmer 
nicht mehr um diese Steuer bereichert ist? Ist eine Versagung des 
sog. Reemtsma-Anspruchs wegen der Verletzung etwaiger Sorgfalts-
pflichten möglich?  – Das Verfahren XI  R  6/21 war durch Beschluss 
vom 3.11.2022 bis zur Entscheidung des EuGH in dem Verfahren Rs 
C-83/23 ausgesetzt. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen. – Zu-
lassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Düsseldorf 4.12.2020 1 K 1510/18 AO
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Service-Hinweise

Münchener Kommentar, HGB – §§ 343-406 HGB (1.715 Seiten, 
289,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 Mün-
chen; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@
beck-shop.de)

Der Münchener Kommentar zum HGB stellt das Handelsrecht umfas-
send im Sinne eines modernen Unternehmensrechts dar. Band 5 setzt 
das Werk in vollständig überarbeiteter, sechster Auflage fort. Kom-
mentiert werden aus dem vierten Buch des HGB zu den Handelsge-
schäften die Abschnitte

 – Allgemeine Vorschriften (§§ 343-372 HGB),
 – Handelskauf (§§ 373-382 HGB) und
 – Kommissionsgeschäft (§§ 383-406 HGB).

Dies ergänzt die ausführliche Kommentierung des sachnahen
 – Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (CISG).

Die Neuauflage des fünften Bandes berücksichtigt wie bewährt aktu-
elle internationale und nationale Rechtsprechung und Literatur. Rele-
vante Entwicklungen in Rechtspraxis und Gesetzgebung, wie die Ein-
fügung des §  365 a HGB oder die Auswirkungen des neuen 
Sachmangelbegriffs des § 434 BGB auf § 377 HGB, wurden umfas-
send eingearbeitet.

Freiberg/Lanfermann, ESRS  – Kommentar (1.464 Seiten, 
278,00 Euro, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 
79111 Freiburg; Tel. 0761/898-0, Fax 0761/898-3990; buchhandel@
haufe-lexware.com)

Die Regulatorik rund um die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwi-
ckelt sich dynamisch weiter. Die 2. Auflage des Haufe ESRS-Kommen-
tars bildet dies ab. Der Praxiskommentar bietet fundiertes Fachwissen 
von anerkannten Expertinnen und Experten aus der Unternehmenspra-
xis der Beratung, Prüfung und Wissenschaft. Ein Kreis renommierter 
Praxisvertreterinnen und -vertreter bringt als Sparringspartner regelmä-
ßig ergänzende Einblicke aus ihren Implementierungserfahrungen ein.

 – Praxistaugliche Kommentierung des ESRS unter Berücksichtigung 
der am 9.8.2024 veröffentlichten berichtigten Fassung der ESRS.

 – Mit Praxisbeispielen und Umsetzungsempfehlungen
 – Neu: Europäische Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung von KMU, ESEF für die elektronische Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung, Synopse CSRD und LkSG

 – Berücksichtigung der Implementation Guidances
 – Kommentierung zur Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen
 – Vergleichende Ausführungen zu den IFRS Sustainability Disclosure 

Standards
 – Herausragende Aktualität – auch dank zugehöriger Online-Version

Der ESRS-Kommentar steht für verlässliches Expertenwissen mit ho-
her Praxisausrichtung und starkem Umsetzungsfokus in verständli-
cher Darstellung.

Müller/Detmering/Saecker, Die Organschaft (559 Seiten, 
99,00 Euro, NWB Verlag GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne; 
Tel. 02323/141-900, Fax 02323/141-123; service@nwb.de)

Die Organschaft ist ein wichtiges Instrument der unternehmerischen 
Gestaltung. Die Begründung einer Organschaft führt dazu, dass ertrag-

steuerlich mehrere zivilrechtlich selbständige Unternehmen wie ein 
einziges Steuersubjekt behandelt werden und so auch Verluste eines 
beteiligten Unternehmens im Organkreis ausgeglichen werden können. 
Das vorliegende Werk stellt alle wesentlichen Aspekte der Organschaft,

 – Voraussetzungen,
 – Rechtsfolgen,
 – Vor- und Nachteile

im Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer-, Umsatzsteuer- und Grund-
erwerbsteuerrecht topaktuell und praxisnah dar. Zahlreiche Beispiele 
und Handlungsempfehlungen erläutern die schwierige Materie. Die 
13. Auflage berücksichtigt neben der aktuellen Rechtsprechung ins-
besondere die Änderungen durch das Kreditzweitmarktförderungs-
gesetz und das Wachstumschancengesetz.

Desens/Tappe, Gewerbesteuergesetz (1.474 Seiten, 189,00 Euro, 
Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 München; Tel. 089/ 
38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@beck-shop.de)

Die Neuerscheinung erläutert das GewStG in wissenschaftlicher Tiefe 
und bietet zugleich fundierte und praxisorientierte Hilfestellung im 
komplexen Gebiet der Besteuerung von Unternehmen. Die Gewerbe-
steuer als Einnahmequelle der Kommunen und wichtige Unterneh-
mensteuerart wird nach Autoren und Themen spezialisiert normüber-
greifend kommentiert. Der Vorteil der thematisch spezialisierten und 
gesetzeübergreifenden Kommentierung zeigt sich in der Zusammen-
hänge erläuternden Verständlichkeit des Werks. In der Praxis hilft 
dieses Verständnis bei der Beratung hinsichtlich der hochkomplexen 
Gesetzesmaterie. Die Herausgeber und Autoren sind 19 erfahrene 
Experten aus der Wissenschaft, der Justiz, der Verwaltung und aus 
der Beratung. Die Neuerscheinung beinhaltet:

 – Ausführliche Kommentierung des GewStG unter Berücksichtigung 
aller aktuellen Gesetzesänderungen (zuletzt durch das Wachstums-
chancengesetz)

 – Bezüge zum Ertragsteuerrecht, zur Abgabenordnung und zu vielen 
anderen Rechtsgebieten

 – Hilfestellung bei der Lösung von Rechtsfragen im nationalen und 
internationalen Kontext

van der Ham, Besteuerung von Betriebsstätten (297 Seiten, 
74,00 Euro, NWB Verlag GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne; 
Tel. 02323/141-900, Fax 02323/141-123; service@nwb.de)

Betriebsstätten bilden seit vielen Jahren einen Brennpunkt des Inter-
nationalen Steuerrechts. Der Einstieg in das Thema erfolgt anhand 
zahlreicher Fallbeispiele für unterschiedliche Arten von Betriebsstät-
ten. Ziel des Werkes ist es, allen „Einsteigern“ – aber auch fortge-
schrittenen Praktikern  – die Grundlagen der Besteuerung von Be-
triebsstätten kurzweilig, praktisch und strukturiert näher zu bringen.

Die gesetzlichen Regelungen der Betriebsstättenbesteuerung ergeben 
sich vorrangig aus den deutschen DBA. In dem Handbuch werden u.a. 
die Regelungen zu Bau- und Montage-, Dienstleistungs-, Geschäftslei-
tungs-, Bank- sowie Versicherungsbetriebsstätten dargestellt. Zudem 
wird die Gewinnabgrenzung behandelt. Ein weiteres Kapitel widmet 
sich dem aktuellen Thema Home Office und Remote Work.

Gurn, Land- und Forstwirtschaft im Steuerrecht (251 Seiten, 
49,00 Euro, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 g, 
10785 Berlin; Tel. 030/250085-0, Fax 030/250085-305; esv@
esvmedien.de)
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Das land- und forstwirtschaftliche Steuerrecht ist mit vielseitigen Be-
sonderheiten gespickt – auch Feststellungserklärungen zu Grundsteu-
erzwecken nach der jüngsten Reform oder erbschaft- und schenkung-
steuerrechtliche Gestaltungsfragen z.B. im Rahmen einer Hofnachfolge 
machen hier keine Ausnahme. Der Autor stellt Ihnen für die beiden 
steuerlichen Spezialthemen von hoher praktischer Relevanz für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe alles Wichtige zusammen.

 – Erbschaft- und Schenkungsteuer in der Land- und Forstwirtschaft: 
Grundlagen, Begünstigungen und Steuerbefreiungen

 – Bewertung landwirtschaftlichen Vermögens zu erbschaftsteuer-
lichen Zwecken

 – Bewertung und Grundsteuer unter Berücksichtigung unterschied-
licher Formen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung

Ein schneller Zugang, der Sie mit vielen Beispielen und Formulierungs-
hilfen auch in Zweifelsfällen unterstützt, beispielsweise, wenn land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen zugleich für landwirtschaftsfremde 
Tätigkeiten genutzt wird.

Engert/Simon/Ulbrich, Anleitung zur Einkommensteuerer-
klärung 2024 (768 Seiten, 79,99 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag 
für Wirtschaft • Steuern • Recht GmbH, Reinsburgstraße 27, 
70178 Stuttgart; Tel. 0711/2194-0, Fax 0711/2194-119; service@
schaeffer-poeschel.de)

In dieser Anleitung finden Sie fachlich fundierte, zuverlässige Erläute-
rungen zu den Vordrucken für die Einkommensteuererklärung 2024. 
Dabei halten sich die Ausführungen genau an den Aufbau der amtlichen 
Formulare, so dass sie den einzelnen Fragen problemlos zugeordnet 
werden können. Die vielen Hinweise auf legale Steuerersparnismöglich-
keiten helfen Ihnen, die gesetzlich vorgesehenen Abzugs möglichkeiten 
voll auszuschöpfen. Darüber hinaus enthält die Anleitung Tipps zur 
elektronischen Abgabe der Steuererklärung über ELSTER.

Die Autoren gehen zudem auf die oft schwer erkennbaren Zusam-
menhänge und Hintergründe der Fragen in den Vordrucken ein. Da-
rüber hinaus gibt es weitere nützliche Hinweise auf steuerrechtliche 
Fundstellen, anhängige Verfahren und BFH-Urteile, die bei der Be-
arbeitung der Steuererklärung 2024 von Bedeutung sind. In der 
Anleitung sind alle gesetzlichen Neuregelungen berücksichtigt; auf 
zu erwartende Änderungen ab dem Jahr 2025 wird besonders hin-
gewiesen. Im Anhang finden Sie die amtlichen Erklärungsvordrucke, 
ein vereinfachtes Schema zur Selbstberechnung der Einkommen-
steuer sowie die Einkommensteuergrund- und -splittingtabelle.

Neu im Veranlagungsjahr 2024: Mit Erläuterungen zu den Maßnah-
men durch das Wachstumschancengesetz, zu den damit zusammen-
hängenden Neuerungen in den bestehenden Formularen sowie zu 
den (geplanten) Änderungen im Rahmen des JStG 2024 und des 
Steuerfortentwicklungsgesetzes.

Klein, AO  – Abgabenordnung  – Kommentar (2.756 Seiten, 
129,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 Mün-
chen; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@
beck-shop.de)

Der kompakte Standardkommentar erläutert aktuell, verfahrenssi-
cher und gut verständlich die gesamte AO, einschließlich des Steu-
erstrafrechts. Die Neuauflage beinhaltet unter anderem:

 – Anpassungen des steuerlichen Verfahrensrechts an die gesell-
schaftsrechtlichen Änderungen durch das MoPeG

 – Neuerungen bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung 
(§§ 181, 183, 183 a, 352 AO)

 – Neueinführung internationaler Risikobewertungsverfahren (§ 89 b 
AO)

Achilles, Kassenführung (761 Seiten, 89,80 Euro, Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 g, 10785 Berlin; Tel. 030/ 
250085-0, Fax 030/250085-305; esv@esvmedien.de)

Wie Kassenaufzeichnungen zu führen sind, ist gesetzlich nicht vorge-
geben. So kann der weitaus überwiegende Teil der Steuerpflichtigen 
seine Kasseneinnahmen und -ausgaben noch immer klassisch auf Pa-
pier oder elektronisch festhalten, soweit das eingesetzte Verfahren den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entspricht. Welche 
Anforderungen und typische Fehlerquellen Sie jedoch unbedingt im 
Blick behalten müssen, zeigt Ihnen der Autor, ein erfahrener Betriebs-
prüfer, entlang der wichtigsten Gestaltungsfragen. Im Fokus u.a.:

 – Arten der Kassenführung: Offene und geschlossene Ladenkassen, 
mechanische und elektronische Registrierkassen, PC- und App-Kas-
sen, Taxameter und Wegstreckenzähler

 – Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach HGB und Steu-
errecht, GoB und Ordnungsvorschriften nach AO sowie die Ver-
fahrensdokumentation

 – Der Tagesabschluss von der täglichen Geldzählung bis zum Bilanz-
ausweis

 – Manipulation, Sicherheit und Sanktion: Neue Anforderungen an 
technische Sicherheitseinrichtungen (TSE), Datenzugriffsrechte, Kas-
sen-Nachschau, Schätzungen sowie ihre haftungs- und strafrechtli-
chen Risiken

Neueste Rechtsentwicklungen wie das DAC7-Umsetzungsgesetz greift 
das Buch bereits sorgfältig auf. Neben einem Überblick zu weiteren 
Reformvorschriften finden Sie ein praktisches Branchen-ABC sowie 
zahlreiche Schaubilder, Tabellen und Synopsen.

Schmitt/Schmitt/Apitz, Formularbuch der Steuer- und Wirt-
schaftspraxis (Loseblatt-Sammlung, ca. 1.861 Seiten in 1 Ordner, 
98,00 Euro, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 g, 
10785 Berlin; Tel. 030/250085-0; Fax 030/250085-305; esv@
esvmedien.de)

Das Formularbuch der Steuer- und Wirtschaftspraxis gibt als Standard-
werk im Steuerrecht einen komprimierten Überblick über die aktuelle 
Rechtslage, beschränkt auf das Wesentliche. Es fördert sowohl die 
Kenntnis der Rechtslage, aber auch die Umsetzung in Verträge, Anträge 
und Schriftsatzmuster. Die prägnanten Darstellungen der Rechtsgebiete 
werden veranschaulicht durch über 160 Berechnungsbeispiele, Übersich-
ten und in über 330 Formulierungsvorschlägen für Verträge, Anträge und 
Schriftsätze. Damit ist das Werk geeignetes Arbeitsmittel für den Steuer-
praktiker, der die Arbeitsabläufe optimal und rationell gestalten will.

Die Lieferung 2/2024 enthält u.a. folgende Aktualisierungen:
 – Die Körperschaftsteuer (Kennzahl 160)

Veranstaltungen

Das landwirtschaftliche Mandat

Ziel
Wer landwirtschaftliche Mandate betreut, weiß, dass es im Vergleich 
zur Besteuerung anderer Personenkreise und Wirtschaftszweige zahl-
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reiche Sonderfälle und Fragen gibt. Dies ist besonders im Bereich der 
Einkommensteuer, bei Fragen der Pauschalierung in der Umsatz-
steuer, aber auch bei der Erbschaftsteuer der Fall. Gerade wenn Sie 
nur vereinzelt Mandanten in dem Bereich beraten, hilft ein solides 
Grundwissen, um Haftungsrisiken zu minimieren und Gestaltungspo-
tenziale bestmöglich auszunutzen. Unser Seminar zeigt Ihnen an-
hand von Praxisfällen Brennpunkte und Fallstricke der landwirt-
schaftlichen Besteuerung auf und macht Sie sicherer in der Beratung 
und Betreuung Ihrer Mandanten.

Inhalte
Umsatzsteuer

 – Land- und forstwirtschaftliche Umsätze sowie Weinbau
 – Besonderheiten und Ausnahmen der Pauschalversteuerung
 – Vorsteuern und § 15a UStG im Rahmen der Pauschalierung
 – Erneuerbare Energien und Landwirtschaft
 – Aktuelle Rechtsprechung und Gestaltungen in der Pauschalver-
steuerung

 – Fallstricke und Besonderheiten in der Pauschalierung

Ertragsteuerrecht
 – Einkünfte i.S.d. § 13 EStG
 – Wirtschaftsgüter in der Landwirtschaft – Verkauf von Grundstücken
 – Grundlagen zu § 13a EStG und Neuerungen
 – Abgrenzung vom gewerblichen Bereich und Einstufung von Ne-
benbetrieben

 – Tierhaltungskooperationsgesellschaften

Hofnachfolge
 – Einblick in zivilrechtliche Regelungen zur Hofnachfolge
 – Gestaltungen zu vorweggenommener Erbfolge und natürlicher Erb-

folge
 – Gefahren der Betriebszerschlagung
 – Aktuelle Rechtsprechung und anhängige Verfahren
 – Aktuelle Betriebsvermögenseigenschaft eingestellter/vererbter Be-

triebe

Sonstiges
 – Grundlagen der Bewertung in der Erbschaft und Schenkungsteuer
 – Exkurs: Forstbetriebe
 – Exkurs: Winzerbetriebe
 – Exkurs: Pferde im Steuerrecht
 – Exkurs: Obst- und Gemüsebau

Termine und Orte
Termin: 5.2. – 6.2.2025 Online | Zeit: 09:15 – 12:45 Uhr
Dauer: 6,5 Zeitstunden | Ort: An Ihrem PC

Teilnahmegebühr: 495,00 Euro p.P. zzgl. gesetzl. USt
Buchungscode: 3473
Informationen: http://www.nwb-akademie.de/

Gesetzliche und technische Grundlagen 
der Kassenführung

Ziel
Selten gab es so viele Änderungen bei der Kassenführung wie durch 
das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen. Die Herausforderung in der Steuerberatung besteht nun 
darin, die Mandanten bei der Umsetzung zu begleiten. In diesem ers-

ten Teil der Seminarreihe „Berater Kassenführung“ erläutern Ihnen die 
Referenten aus Finanzverwaltung und Beratungspraxis die wichtigen 
gesetzlichen Grundlagen zur Kassenführung und zeigen Ihnen auf, 
welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Formen der Kassen-
führung haben. Anhand von Checklisten, die Sie auch für Mandanten-
gespräche nutzen können, wird Ihnen die Kassenführung mittels offe-
ner Ladenkasse und mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme 
verständlich erklärt. Darauf aufbauend zeigen Ihnen die Referenten, 
was Sie technisch bei Anpassungen eines bestehenden Systems bzw. 
bei einer Neuinstallation beachten müssen. So verfügen Sie über die 
Basis, damit Sie zukünftig Betriebsprüfungen in bargeldintensiven Be-
trieben gelassen entgegensehen können.

Inhalte
Verordnungen und Verwaltungsanweisungen

 – Die wesentlichen Änderungen durch das Gesetz zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (2016 bis 2025).

 – Die gesetzlich zulässigen Formen der Kassenführung ab 1.1.2025.

Kassenführung mittels offener Ladenkasse
 – Offene Ladenkasse mit Einzelaufzeichnungen
 – Offene Ladenkasse ohne Einzelaufzeichnungen
 – Wesentliche Begrifflichkeiten: Kassenbuch, Kassenbericht, Zähl-
protokoll, Kassensturzfähigkeit, Umgang mit Kassendifferenzen

 – NWB-Checkliste zur offenen Ladenkasse

Kassenführung mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme
 – Was sind elektronische Aufzeichnungssysteme?
 – Kassenführung mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme OHNE 

Kassenfunktion
 – Kassenführung mittel elektronsicher Aufzeichnungssysteme MIT 
Kassenfunktion

 – Digitale Umsetzung der Einzelaufzeichnungspflicht.
 – Aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle und sonstige Vor-

gänge: Eingangs- und Ausgangsumsätze, Aufzeichnung unbarer 
Geschäftsvorfälle, Trinkgelder, Bestellungen, Gutscheine, Lohn-
zahlungen aus der Kasse

Belegausgabepflicht
 – Warum sind die Belege so wichtig?

Die Mitteilungspflicht ab 1.1.2025
 – Wie Sie die elektronischen Aufzeichnungssysteme melden müssen.

Nutzen
 – Sie verstehen die gesetzlichen und technischen Grundlagen der Kas-

senführung
 – Sie erlangen Sicherheit Ihren Mandanten gegenüber
 – Durch das lockere Miteinander der Referenten und die Beantwor-

tung Ihrer individuellen Fragen lässt sich der Inhalt leicht in Ihren 
Arbeitsalltag integrieren

Termine und Orte
Termin: 3.2.2025 Online | Zeit: 09:15 – 12:45 Uhr
Dauer: 3 Zeitstunden | Ort: An Ihrem PC

Teilnahmegebühr: 345,00 Euro p.P. zzgl. gesetzl. USt
Buchungscode: 3610
Informationen: http://www.nwb-akademie.de/


